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Erwerbslosenfürsorge für die Angestellten.
Von Gustav Wasewitz, Berlin-Friedrichshagen.

Die
Erwerbslosenfürsorge erstreckte sich

nach § 4 der Verordnung vom 16. Februar

1924 nur auf die krankenversiche-

rungspflichtigen Beschäftigten. Da¬

durch blieben die im § 165 Abs. 1 unter Nr. 2

bis 5 und 7 RVO. bezeichneten Arbeitnehmer

ohne Erwerbslosenhilfe, sobald ihr Arbeitsver¬

dienst die Versicherungsgrenze der Kranken¬

versicherung überschritt. Sie standen der an¬

haltenden schweren Wirtschaftskrise schutzlos

gegenüber. Ihre Zahl und Notlage wurde immer

gröber. Es mußte für sie gesorgt werden. In¬

folgedessen schuf der Reichstag durch ein

Gesetz zur Aenderung der Verordnung über

Erwerbslosenfürsorge vom 17. Januar 1926

(RGBl. I S. 89) die Grundlage zur Ausdehnung
der Erwerbslosenfürsorge auf die angestellten-
versicherungspflichtig Beschäftigten und er¬

mächtigte den Reichsarbeitsminister, das Wei¬

tere zu veranlassen. Das ist inzwischen ge¬

schehen. Durch die siebente Ausführungsver¬

ordnung vom 21. Januar 1926 (veröffentlicht im

Reichsanzeiger vom gleichen Tage) wird die Er¬

werbslosenfürsorge auf alle Angestellten aus¬

gedehnt, die der Angestelltenversiche¬
rungspflicht unterliegen. Es kommen da¬

für alle Angestellten in Betracht, deren Entgelt
sich zwischen den Grenzen der Kranken- und

Angestelltenversicherung, zurzeit also zwischen

225 und 500 Mk. monatlich, bewegt. Dabei ist

zu beachten, dab nach § 3 AVG. für die Ver¬

dienstgrenze die sozialen Zuschläge (Frauenb¬
und Kinderzuschläge zu den Gehältern) un¬

berücksichtigt bleiben. Die Angestelltenver¬

sicherungspflicht wird nur durch das eigene
Gehalt des Angestellten bestimmt, sie besteht

also auch dann noch, wenn der Angestellte bei¬

spielsweise 490 Mk. Monatsgehalt und dazu

60 Mk. Frauen- und Kinderzuschläge, insgesamt
550 Mk., erhält, hört aber auf, sobald sein

eigenes Gehalt 500 Mk. monatlich oder 6000 Mk.

jährlich übersteigt. Bemerkt sei bei dieser Ge¬

legenheit noch, daß Angestellte, deren Entgelt
die Verdienstgrenze der Angestelltenversiche¬

rung überschreitet, gemäß § 3 Abs. 2 AVG.

erst mit dem ersten Tage des vierten Monats

nach Ueberschreiten der Grenze aus der Ver¬

sicherungspflicht ausscheiden. Auf diese Be¬

stimmung kommen wir später noch zurück.

Nach Artikel 5 der Ausführungsverordnung
tritt diese erweiterte Erwerbslosenfürsorge für

die Angestellten rückwirkend zum 1. Ja¬

nuar 1926 in Kraft. Soweit die Ausführungs¬
vorschriften nichts Abweichendes bestimmen,

gelten für die Erwerbslosenfürsorge der Ange¬
stellten die Vorschriften der Verordnung vom

16. Februar 1926 nebst den dazu ergangenen

Ausführungsvorschriften. Demzufolge haben die

Angestellten ein Anrecht auf die Erwerbslosen¬

fürsorge, wenn sie in den letzten zwölf Monaten

vor der Inanspruchnahme der Fürsorge min¬

destens drei Monate hindurch eine angestellten-

versicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt

hatten, arbeitsfähig, arbeitswillig und unter¬

stützungsbedürftig sind. Die Beschäftigungs¬
dauer braucht nicht zusammenhängend gewesen

zu sein, es wird auch nicht verlangt, daß die

Versicherungspiiicht bis zum Eintritt der Er¬

werbslosigkeit bestanden hat. Um den schon

längere Zeit beschäftigungslosen Angestellten
die Möglichkeit zu einem sofortigen Unter-

stützungsbezuge zu geben, bestimmt die Ver¬

ordnung, daß bei Unterstützungsanträgen bis

zum 31. März 1926 die Wartezeit als erfüllt an¬

gesehen wird, wenn der Angestellte in den

letzten zwei Jahren wenigstens sechs Monate

hindurch eine angestelltenversicherungspflich-
tige Tätigkeit ausgeübt hatte. Die erwerbslosen

Angestellten erhalten die üblichen Unter¬

stützungssätze. Während der Dauer der Er¬

werbslosenfürsorge werden die Angestellten
von der Gemeinde bei der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse oder einer anderen Krankenkasse

ihres Bezirks gegen Krankheit ver¬

sichert (§ 20 der Verordnung vom 16. Fe¬

bruar 1924), falls sie nicht die Versicherung bei

ihrer früheren Krankenkasse wünschen (Art. 12

der Ausführungsvorschriften vom '2. Mai 1923).

Die Mittel für diese erweiterte Erwerbslosen¬

fürsorge werden ebenfalls durch Beiträge



der Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgebracht;

ihre Höhe entspricht den sonstigen Beitrags¬

sätzen der Erwerbslosen fürsorg«*. Arbeitgeber

und Angestellte haben je die Hälfte dei Bei«

traget zu zahlen. Bei dei Berechnung der Bei¬

trüge wird elie obere Grenze* der Krank en-

•

er sich i rungspflicht «»ls wirklicher

Arbeitsverdienst zugrunde gelegt Da diese

Grenze zurzeit bei 225 Mk. Monatsentgelt (2700
Mark Jahresarbeitsverdienst) i neb t, sind die

Beiträge für diese Angestellten in allen Fällen

von 225 Mk. monatlich zu entrichten, ganz

gleich, ob sich das Gehalt des Angestellten auf

300, 400 oder 500 Mk. beläuft. Für die Beitrags»

pflicht dies» i Angestellten sind die Vorschriften

des Ang* stclltenversicherungsgesetzes muß-

gebemL Nach § 1()8 sind die Betträge für die

Zeiten versieberungspflichtiger Beschäftigung

und für Krankheitszeiten, in denen der Ver¬

sicherte das Gehalt fortbezogen hat,

zu entrichten. Zeiten der Arbeitsunfähigkeit
ohne Gehaltsbezug sind beitragsfrei, ebenfalls

die Zeit eines Heilverfahrens und bis zu zwei

Monaten eine Arbeitsunfähigkeit infolge Schwan¬

gerschaft oder Wochenbett, wenn der Ange¬

stellte kein Gehalt erhielt (§ 170 AVG.). Die

Erwerbslosenbeiträge sind an diejenige Kranken¬

kasse zu entrichten, bei der die Angestellten

bei geringerem Entgelt von ihren Arbeitgebern
für den Fall der Kiankheit p f 1 i c h 11 u v e r -

sichern wären, also bei den Orts-, Betriebs-,

Innungs- und Landkrankenkassen (§ 225 RVO.).
Das gilt auch für die I: i s a t z k a s s e n m i t -

glieder« Knappachaftlich versicherte Ange¬

stellt»* haben die I;i werbslosenbeiträge an den

Reiehsknappschaftsverein abzuführen. Die*

Krankenkassen haben die Beiträge einzuziehen

und an die Gemeinde (Landesarbeitsamt oder

Erwerbslosenfürsorge) abzuführen. Sie erhalten

auch für dieses Einziehungsgeschäft vorläufig
die übliche Entschädigung. Die Erwerbslosen-

beitrage lür diese Angestellten sollen von den

Arbeitgebern tunlichst gesondert von den

übrigen Kassen« und Erwerbslosenbeiträgen
entrichtet werden. Leisten sie eine Gesamt«

Eahlung mit anderen Beiträgen, dann haben sie

der Kasse genaue Angaben über die Verteilung
zu machen. Die Krankenkasse kann hierfür ein

Muster vorschreiben, damit ihr die getrennte

Buchung erleichtert wird.

Arbeitgeber, die solche Angesti litt» beschäf¬

tigten, haben dies unverzüglich der für ihren

Betiieb zuständigen gesetzlichen Krankenkasse

oder dem Reiehsknappschaftsverein zu m e 1 -

den. Das gilt ebenfalls für die» Ersatzkassen¬

mitglieder. Die Meldung ist zur Vermeidung
von Irrtümern ausdrücklich als „M e 1 d u n CT

zur Erwerbslosen f ü r sor g e4 zu be¬

zeichnen und mub die Angestellten nach Namen,

Vornamen, Geburtsdatum, Wohnung, Beschäf¬

tigungsort, Arbeitsverdienst und Beginn des

Beschäftigungsverhältnisses aufführen. Die

Krankt nkasse oder der Reichsknappschafts-

verein kann im Bedarfsfälle noch weitere An¬

gaben verlangen. Endet das Beschäftigungs-

verhültnis oder wird „die obere Verdienstgrenze

der Angestelltenversicherungspflicht überschrit¬

ten", so ist der Angestellte abzumelden. Diese

Vorschrift gibt zu einem Zweifel Anlaß. Nach

Artikel 1 der Verordnung erstreckt sich die

Erwerbslosenfürsorge auf alle Angesteilenver¬

sicherungspflichtigen. Bei dem Ueberschreiten

der Verdienstgrenze endet die Versicherungs¬

pflicht mit dem ersten Tage» des vierten Monats

nach der Grenzüberschreitung. Bis zu diesem

Zeitpunkt sollten nach dem Willen des Gesetz¬

gebers zweifellos die Angestellten auch der Er¬

werbslosenfürsorge unterliegen. Um das ein¬

wandfrei festzustellen, hätte der Artikel 3 Abs. 3

der Verordnung lauten müssen: „Endet das Be-

schäftigungsverhältnis oder scheidet der Ange¬

stellte aus der Angestelltenversicherungspflicht44,
so ist er abzumelden. Statt dessen soll aber

nach dem wirklichen Wortlaut des Artikels 3

Abs. 3 der Arbeitgeber die Abmeldung bewirken,

wenn die oberste Verdienstgrenze der Ange¬

stelltenversicherungspflicht überschritten wird.

Das ist der Fall, wenn sich das Gehalt des

Angestellten über 500 Mk. monatlich erhöht.

Gestützt auf diese Vorschrift, kann der Arbeit¬

geber die Abmeldung des Angestellten mit dem

Zeitpunkt bewirken, in welchem diese Erhöhung

eintritt. Gleichzeitig kann er die Zahlung der

Erwerbslosenbeiträge einstellen. Unterläßt der

Arbeitgeber die Abmeldung, so hat er die Bei¬

träge bis zum Eingang der vorschriftsmäßigen

Meldung fortzu entrichten. Diese Be¬

stimmung stellt eine Verschärfung der jetzigen
Vorschriften dar, sie entspricht dem § 397 in

seiner alten Fassung.

Siebente Ausführungsverordnung zur Verord¬

nung über Erwerbslosenfürsorge.

Vom 21. Januar 1926. (RGBl. I S. 96.)

Auf Grund der $$ 4 Abs. 2, 34 Abs. 4 Nr. 3

und Abs. 5, 25 Abs. 4 der Verordnung über

Erwerbslosenfürsorge vom 16. Februar 1924

(RGBl. 1 S. 127) in der Fassung des Gesetzes

zur Aenderung der Verordnung über Erwerbs¬

losenfürsorge vom 17. Januar 1926 (RGBl. I

S. 39) ordne ich mit Zustimmung des Reichs¬

ministers der Finanzen und des Reichsrats nach

Benehmen mit dem Verwaltungsrat des Reichs¬

amts für Arbeitsvermittlung an:

Artikel 1.

Für den Erwerb der Anwartschaft auf die

Erwerbslosenfürsorge ($ 4 Abs. 1 der Verord¬

nung über Erwerbslosenfüsorge) steht die Be¬

schäftigung eines Angestellten, der auf Grund

des An<JTe»ste»l!tenVersicherungsgesetzes, jedoch
nicht nach der Reichsversieherungsordnung für

den Fall der Krankheit pflichtversichert ist,
einer Beschäftigung gleich, in der ein Arbeit¬

nehmer gegen Krankheit pflichtversichert ist.

Artikel 2.

Beitragspflichtig zur Erwerbslosenfürsorge
sind auch die in Artikel 1 genannten Ange¬
stellten und ihre Arbeitgeber. Bei der Berech-
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nung der* Beiträge wird die obere Grenze der

Krankenversicherungspflicht als wirklicher Ar¬

beitsverdienst zugrunde gelegt.
Artikel 3.

(1) Die Beiträge sind an die Krankenkasse zu

entrichten, bei der die Angestellten für den

Fall der Krankheit pflichtversichert wären, wenn

ihr Arbeitsverdienst nicht über die Grenze

der KrankenVersicherungspflicht hinausginge.

Knappschaftlich versicherte Angestellte haben

die Beitrüge an den Reiehsknappschaftsverein
abzuführen.

(2) Arbeitgeber, die Angestellte der in Ar¬

tikel 1 genannten Art beschäftigen, haben dies

unverzüglich der nach Abs. 1 zuständigen
Krankenkasse oder dem Reiehsknappschaftsver¬
ein zu melden. Die Meldung ist als Beitrags¬
meldung zur Erwerbslosenfürsorge zu bezeich¬

nen und muß die Angestellten nach Namen,
Vornamen, Geburtsdatum, Wohnung, Beschüf-

tigungsort, Arbeitsverdienst und Beginn des Be¬

schäftigungsverhältnisses aufführen. Die Kran¬

kenkasse oder der Reiehsknappschaftsverein
kann im Bedarfsfalle noch weitere Angaben
verlangen.

(3) Endet das Beschäftigungsverhältnis oder

wird die obere Verdienstgrenze der Ange¬
stelltenversicherungspflicht überschritten, so ist

der Angestellte abzumelden. Die Beitrüge sind

bis zum Eingang der ordnungsmäßigen Abmel¬

dung fortzuentrichten.

(4) Die Arbeitgeber sollen die Beiträge tun¬

lichst gesondert abführen. Führen sie sie zu¬

sammen mit anderen Beitrügen ab, so haben

sie genaue Angaben über die Verteilung zu

machen. Die Krankenkasse kann hierfür ein

Muster vorschreiben.

Artikel 4.

Soweit in dieser Verordnung nicht Abweichen¬

des bestimmt ist, gelten die Vorschriften der

Verordnung über Erwerbslosenfürsorge und der

zugehörigen Ausführungsbestimmungen ent¬

sprechend.
Artikel 5.

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1926

in Kraft.

Bei Unterstützungsanträgen, die bis zum

31. März 1926 gestellt werden, gelten die Vor¬

aussetzungen des § 4 der Verordnung über

Erwerbslosenfürsorge und des Artikels 1 dieser

Verordnung auch dann als erfüllt, wenn die

Angestellten in den letzten zwei Jahren vor Ein¬

tritt ihrer Unterstützungsbedürftigkeit wenig¬
stens sechs Monate hindurch eine Beschäftigung

gemäß Artikel 1 ausgeübt haben.

Berlin, den 21. Januar 1926.

Der Reichsarbeitsminister. Dr. Brauns.

Einheitsstand der Zahnärzte und Dentisten?
Von O. War

I

Lange
Zeit herrschte zwischen den Organi¬

sationen der Zahnärzte und Dentisten eine

lebhafte Diskussion über die Frage der Schaf¬

fung eines einheitlichen Zahnbehandler-Standes.

Als Ende vorigen Jahres das Verlangen der

Dentisten nach besonderen Dentistenkammern

im Preußischen Landtag zwar behandelt, aber

abgelehnt wurde, setzten die Zahnärzte zu leb¬

hafter Propaganda gegen die Dentisten an. Tat¬

sächlich konnten sie in diesem Kampfe einen

Erfolg buchen. Bekanntlich erließ der preußische
Minister für Volkswohlfahrt am 10. Oktober

1924 neben anderen Bestimmungen eine Ergän¬

zung zu den Vorschriften über die staatlichen

Prüfungen von Zahntechnikern, nach der künftig

zur Prüfung für die Zulassung zur Kassenpraxis

nur solche Dentisten zugelassen werden sollen,

die neben anderen Vorbedingungen, als Absol¬

vierung ordnungsmäßiger Lehrzeit usw\, eine

Bescheinigung über das Bedürfnis für die Zu¬

lassung vom Versicherungsamt beizubringen
haben. Diese Beschränkung der Prüfung auf

den Bedürfnisfall bedeutet insoweit eine Ge¬

fährdeng der Zahnbehandlung der versicherten

Bevölkerung, als zu befürchten ist, daß ins¬

besondere in den kleineren Städten und auf

dem Lande, wo zahlenmüßig die Zahnärzte be¬

sonders gering vertreten sind, „im Falle des

Bedarfs" in absehbarer Zeit keine geprüften
Dentisten mehr vorhanden sein werden

Die Reichsversieherungsordnung bestimmt in

ihren §§ 122 und 123, daß die ärztliche Behand-

Volkst.

m u t h
,

Berlin.

lung durch approbierte Aerzte, bei Zahn¬

krankheiten auch durch approbierte
Zahnärzte geleitet wird. Die Hilfeleistung

anderer Personen, auch Zahntechniker,

ist dann zulässig, wenn der Arzt sie anordnet

oder wenn in dringenden Fällen kein Arzt

(Zahnarzt) zugezogen werden kann. D i e

oberste Verwaltungsbehörde kann

jedoch bestimmen, wie weit Hilfsper¬

sonen innerhalb der staatlich anerkannten Be¬

fugnisse selbständige Hilfe leisten

können. Bei Zahnkrankheiten, mit Aus¬

schluß von Mund- und Kieferkrankheiten, kann

die Behandlung außer durch Zahnärzte m i t

Zustimmung des Versicherten auch

durch Zahntechniker erfolgen. Wieweit auch

sonst Zahntechniker bei solchen Zahnkrank¬

heiten selbständige Hilfe leisten können, wird

ebenfalls durch die oberste Verwaltungsbehörde

bestimmt. Sie bestimmt gleichfalls, wer als

Zahntechniker im Sinne dieses

Gesetzes anzusehen ist. In dieser

letzten Frage sind von den Ländern im allge¬
meinen Prüfungsbestimmungen erlassen« Der

$ 123 der RVO. gibt sonach de*n Kassenvor¬

ständen die Möglichkeit, mit Zustimmung des

Versicherten die Behandlung auch Zahntech¬

nikern zu übertragen. Diese Möglichkeit wird

den Kassen jedoch genommen, wenn geprüfte
Zahntechniker nicht vorhanden sind. Es be¬

deutet eine Einschränkung des Selbstverwal¬

tungsrechts, wenn die Entscheidung über die

Bedarfsfrage den Versicherungsbehörden über-
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tragen wird. Auch im § 407 der RVO. ist aus¬

drücklich den Kassenverbänden das Recht auf

Abschluß von Verträgen mit Zahntechnikern

zugesprochen.
Eine* scheinbare Mildciung des Erlasses vom

10. Oktober 1924 ist durch eine Mitteilung des

preußischen Ministeriums für Volkswohlfahrt

vom 17. April 1925 eingetreten, worin unter

Ziffer 6 folgendes bestimmt ist:

„Der Erlaß vom 10. Oktober 1924 ist nicht

geeignet, den Zahntechnikern oder den Kran¬

kenkassen Schwierigkeiten zu bereiten. (? D. V.)
Sollte bei einer Krankenkasse der etwa einge¬
tretene Bedarf nach einem Zahnbehandler nach
dem Gutachten des zustündigen
Versicherungsamtes nicht gedeckt wer¬

den können, weil weder Zahnärzte noch geprüfte
Zahntechniker zur Verfügung stehen, so bin
ich bereit, einen Zahntechniker, der die Vor¬

bedingungen für die Zulassung zur Prüfung er¬

füllt, einstweilen ohne Prüfung unter dem Vor¬
behalt zuzulassen, daß die Prüfung innerhalb
eines bestimmten Zeitraumes nachträglich ab¬

gelegt wird. Hiermit entfällt auch die Befürch¬

tung, daß die Abhaltung von Prüfungen in

gröberen Zwischenräumen Nachteile bringen
wird. Zu dem gleichen Entgegenkommen bin
ich bereit, falls ein zugelassener Zahntechniker

wegen Krankheit etwa durch einen ungeprüften
Zahntechniker vertreten werden muß, sowie bei

Einstellung von Assistenten bei Zahntechnikern
und Instituten.

Falls diese Vertreter- bzw. Assistentenstellen
keine dauernden Lebensstellungen darstellen,
will ich sogar auf die Ablegung der Prüfung
verzichten, von der Auffassung ausgehend, daß
bei der Krankenkasse zugelassene, vertretene

Zahntechniker bzw. der Zahntechniker-Chef oder
der Institutsvorsteher den Krankenkassen gegen-
über die Verantwortung für seinen Vertreter
bzw. seinen Assistenten übernimmt.44

Der preußische Minister für Volkswohlfahrt

begründet den ungerechtfertigten Erlaß vom

10. Oktober 1924 mit einer von ihm veranstal¬

teten Umfrage, wonach die Zulassung weiterer

Zahntechniker zur Kass<»nprnxis nicht mehr

erforderlich erscheine.

Zunächst muß demgegenüber darauf hinge¬
wiesen werden, daß die Bedürfnisfrage der Ent¬

scheidung der Kassenorgane und nicht den

Versicherungsbehörden vorbehalten ist. Dem

Kassenvorstand liegt es ob, dafür zu sorgen,
daß eine ausreichende Versorgung der Ver¬

sicherten durch vorgebildete Personen gesichert
ist. Daß er, soweit die Zustimmung der Ver¬

sicherten vorliegt, die Behandlung auch* durch

Zahntechniker ermöglicht, ist nicht nur durch
den tatsächlichen Mangel an Zahnärzten ins¬

besondere» in den kleinen Städten und auf dem

! mde», sondern auch dadurch begründet, daß
die» Dentisten sich das Vertrauen Weiter Kreise
der Versicherten erworben haben.

Wie» liegen denn die Dinge in Wirklichkeit?
In vielen kleinen Städten sind Zahnärzte über¬

haupt nicht vorhanden, weil sich die Zahnärzte

genau so wie die Aerzteschaft immer wieder zu

den Groß- und Mittelstädten hingezogen fühlen.

Diese Tatsache ist besonders erhärtet durch die

Feststellung des preußischen Ministeriums für

Volkswohlfahrt über die Verteilung von Zahn¬

ärzten und Zahntechnikern in großen und

kleinen Städten und auf dem Lande. Hiernach

verteilen sich die Zahnärzte und Zahntechniker

wie folgt:
in Orten

bis zu 1000 von 1001 bis 300»
Einwonnern Einwohnern

a) Zahnärzte
. .

62 (1.5%) 400 (8,5%)
b) Zahntechniker

. 305 (4,07%) 989(13,2%)
in Orten

von 3001 b's 10000 über 1000t
Einwohnern Einwonnern

a) Zannärzte
. .

740 (15,7%) 3445 (73,3%)
b) Zahntechniker

.
1336 (17,8°/,) 4806 (64,1%)

Die zahnärztliche Versorgung ist daher in den

kleinen und mittleren Städten nur unter Zu¬

hilfenahme der Zahntechniker durchführbar.

Sind deshalb nicht auch die Gemeinden vielfach

dazu übergegangen, für die Schulzahnpflege
Dentisten heranzuziehen? Es ist auch nicht zu

verkennen, daß eine gewisse Erfahrung vieler

Dentisten bei gewissen technischen Arbeiten

das Vertrauen weiter Kreise zu diesem Berufs¬

stand begründet hat. Die manuelle Fertigkeit
vieler Dentisten sowohl bei der Herstellung von

Zahnersatz als auch in der Zahnerhaltung
darf nicht verkannt werden.

Die allmähliche Ausschaltung der Zahn¬

techniker aus der Kassenpraxis, die die Folge
obigen Erlasses aber sein muß, berührt in hohem
Maße die Interessen der Versicherungsträger.
Die beteiligten Organisationen der Kassen sind

bedauerlicherweise wieder einmal nicht vor dem
Erlaß gehört worden.

II.

Daß der Erlaß aber nur ein Vorspiel zu der

beabsichtigten Schaffung eines E i n h e i t s -

Standes ist, geht aus Verhandlungen hervor,
die schon seit einiger Zeit im preußischen Mini¬
sterium für Volkswohlfahrt mit den Organisa¬
tionen der Zahnärzte und Zahntechniker ge¬

pflogen werden. Danach sind Bestrebungen
vorhanden, die zurzeit vorhandenen Zahntech¬
niker in den Zahnärztestand zu überführen.
Aber die beiden interessierten Gruppen waren

sich lange Zeit über den einzuschlagenden Weg
nicht einig. Während die Zahnärzte ein

Aufgehen des Zahntechnikerstandes in den

Zahnärztestand als eine „unerhörte staats¬

bürgerliche Entrechtung44 der Zahnärzte be¬
trachteten und ablehnten und nur eine künftige
Ausschaltung aller noch nicht zur Kassenpraxis
zugelassenen Zahntechniker wünschten, wollte
ein Teil der Zahntechniker einer Auf¬
nahme in den Zahnärztestand mit der Maßgabe
zustimmen, daß eine Prüfung, die zwischen der

jetzigen Prüfung auf Zulassung zur Kranken¬

kassenpraxis und derjenigen für Zahnärzte liegt,
eingeführt wird.
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Den hartnäckigen Bestrebungen des preußi¬
schen Ministeriums für Volkswohlfahrt unter

Beteiligung einiger Landtagsabgeordneter haben

nunmehr die Zahntechniker nachgegeben.
Ueber die weiteren Verhandlungen wird be¬

richtet:

Auf der Grundlage der in der Sitzung vom

19. Oktober bzw. 14. November 1925 formu¬

lierten, nunmehr auch von den Zahntechnikern

grundsätzlich anerkannten Pinkerneill'schen
Richtlinien werden von den unterzeichneten Or¬

ganisationen unter der Voraussetzung, daß die

§§ 122, 123 der RVO. sinngemäß geändert wer¬

den, folgende Vereinbarungen angenommen:

1. Zahntechniker, die am 1. Oktober 1925

das 50. Lebensjahr vollendet hatten und eine

zwanzigjährige Berufstätigkeit als Zahntechniker
— darunter eine zehnjährige behandelnde —

ohne Nebengewerbe nachweisen, sollen inner¬

halb drei Jahren nach Inkrafttreten der vom

Reichsrat zu erlassenden Uebergangsbestim-
mungen nach Teilnahme an einem höchstens

einjährigen Fortbildungslehrgang zu einer

mündlichen Fachprüfung vor einer besonderen

Kommission zugelassen werden. Nach Be¬

stehen dieser Prüfung erhalten diese Zahn¬

techniker die Approbation als Zahnarzt.

Es soll Vorsorge getroffen werden, daß Zahn¬

techniker, die durch ihre Teilnahme am Kriege
in bezug auf die nachzuweisende zwanzigjährige
Berufstätigkeit als Zahntechniker ohne Neben¬

gewerbe beeinträchtigt werden, keinen Nachteil

in dieser Beziehung erleiden.

2. Zahntechniker, die am 1. Oktober 1925 das

25. Lebensjahr vollendet, jedoch das 50. Lebens¬

jahr noch nicht überschritten hatten und den

Bestimmungen der abzuändernden RVO. ent¬

sprechen, oder drei Lehrjahre und vier Ge¬

hilfenjahre nachweisen, sollen innerhalb drei

Jahren nach Inkrafttreten der vom Reichsrat

zu erlassenden Uebergangsbestimmungen zu

einer besonderen Begabtenprüfung, innerhalb

zehn Jahren nach jenem Inkrafttreten und nach

viersemestrigem Studium zu einer Abschluß¬

prüfung zugelassen werden. Nach Bestehen

dieser Prüfung erhalten auch diese Zahntech¬

niker die Approbation als Zahnarzt.

3. Die übrigen Zahntechniker sollen nur über

die Reifeprüfung oder die allgemeine Be¬

gabtenprüfung durch ein ordentliches Studium

und Ablegung der vollen Prüfungen die Appro¬
bation als Zahnarzt erhalten.

4. Außerdem soll die Möglichkeit geschaffen
werden, besonders hervorragenden, fachwissen-

schuftlich bedeutenden Zahntechnikern inner¬

halb der drei Jahre nach Inkrafttreten der vom

Reichsrat zu erlassenden Ausführungsbestim¬
mungen, ohne Rücksicht auf das Alter, ohne

weitere Bedingungen die Approbation als Zahn¬

arzt zu erteilen.

5. Zahntechniker, die zugelassen oder zu¬

lassungsfähig im Sinne der RVO. sind oder die

Voraussetzungen der Ziffern 1 und 2 erfüllen,
aber die zahnärztliche Ausbildung mit Prüfung
nicht aufnehmen, bzw. nicht mit Erfolg zu

Ende führen, erhalten auf reichsgesetzlichem
Wege die Berufsbezeichnung „Dentist44.
Zu diesen sollen solche in der Ausbildung

stehende Zahntechniker treten, die am 1. Ok¬

tober 1923 3 Jahre Lehrzeit und 2 Jahre Ge¬

hilfenzeit absolviert haben, und die nach zu

vereinbarender Grundlage ihre Ausbildung
vollenden.

Eine Kommission aus Zahnärzten und „Den¬
tisten44 hat unter Vorsitz eines Regierungsver¬
treters regional die Durchführung der Bestim¬

mung nachzuprüfen und die Berechtigung aus¬

zusprechen. Die Namen der Anwärter sind
amtlich zu ermitteln und festzustellen.

6. Die sodann noch verbleibenden „Zahntech¬
niker" werden in den Kunsthandwerkerstand,
unter Zusammenschluß zu einer Innung, über¬

geführt. Sie gliedern sich alsdann in Lehrlinge,
Gehilfen und Meister. Die Bestimmungen der

Zulassung zum Studium ohne Reifeprüfung
werden dadurch nicht berührt.

Die Ausbildung dieser „Zahntechniker44 soll

nur noch den Meistern vorbehalten sein (Zahn¬
ärzte und „Dentisten44 ohne Meisterprüfung
müssen hierbei ausscheiden).

7. Der am 14. November 1925 eingesetzte
Ueberwachungsausschuß soll die Durchführung
dieses Abkommens überwachen unter Hinzu¬

ziehung von Sachverständigen der beteiligten
Verbände.

8. Die Paragraphen 122 und 123 der RVO.

werden wie folgt geändert:
§ 122. Die ärztliche Behandlung im Sinne

dieses Gesetzes wird durch approbierte Aerzte,
bei Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten durch

approbierte Zahnärzte (§ 29 der RGO.) geleistet;
sie umfaßt Hilfeleistungen anderer Personen,
wie Bader, Hebammen, Heildiener, Heilgehilfen,
Krankenwärter, Masseure u. dgl. nur dann,
wenn der Arzt (Zahnarzt) sie anordnet, oder

wrenn in dringenden Fällen kein approbierter
Arzt (Zahnarzt) zugezogen werden kann. Die

oberste Verwaltungsbehörde kann bestimmen,
wie weit auch sonst Hilfspersonen innerhalb

der staatlich anerkannten Befugnisse selb¬

ständige Hilfe leisten können.

§ 123. Bei Zahnkrankheiten, mit Ausschluß

von Mund- und Kieferkrankheiten, kann die Be¬

handlung außer durch Zahnärzte, mit Zustim¬

mung des Versicherten auch durch Dentisten

gewährt wferden, die zur Behandlung der Ver¬

sicherten bereits zugelassen waren, oder die am

1. Oktober 1925 den für die Zulassung ge¬

forderten Bedingungen entsprachen.

Diesen Vereinbarungen, die unter Ausschal¬

tung der beteiligten Kassenverbände herbei¬

geführt wurden, haben die Organisationen der

Zahnärzte, der Dentisten, die Zahnärztekammer

und der Verband der angestellten Dentisten zu¬

gestimmt. Ueber die Aenderung der RVO.

wird zu gegebener Zeit noch etwas zu sagen

sein, da sie ja nur auf reichsgesetzlichem Wege

herbeigeführt werden kann. Die systematische
Ausschaltung der Kassenverbünde gibt immer¬

hin Anlaß zu ernsthaften Bedenken, ob bei den

Verhandlungen die Interessen der Versicherten

überhaupt berücksichtigt worden sind.

Heute sei zu obigen Vereinbarungen nur fol¬

gendes gesagt:
Es berührt eigenartig, daß die Zahnärzte, die

jahrelang mit allen Mitteln die Tätigkeit, das

Können und Wissen der Zahntechniker zu dis¬

kreditieren suchten, nunmehr bereit sind, einer
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erheblichen Zahl von Zahntechnikern (s. Ziff. 1

und 4) ohne eingehendes Studium die Approba¬
tion als Zahnarzt zuzugestehen. Damit wird

den Zahntechnikern die Möglichkeit gegeben,
die» ihnen bisher in voller Absicht entzogene

Behandlung von Zahn- und Mundkrankheiten

künftighin auszuüben. Oder will man die Be¬

handlung dieser Krankheiten den Zahnärzten

I. Klasse allein vorbehalten?

Neben den Zahnärzten 1. und 2, Klasse» aber

wird es noch eine beschränkte Zahl von Den¬

tisten geben, die zur Behandlung von Ver¬

siehe! ten bei Zahnkrankheiten, jedoch mit Aus¬

schluß von Mund- und Kieicrkninkhc ite-i, zu-

gelassen werden. Die Berufsbezeichnung „Den¬
tist" sollen alle jene Zahntechniker erhalten,
die- zwar den Vorbedingungen zu Zitier 1 und 2

entsprechen, aber aus irgendwelchen Gründen

eine- Approbation nicht erreichen. Maßgebend

ist |edoch der Fall vom 1. Oktober I9259 so

dali, abgesehen von einef kleinen Anzahl noch

in der Absolvierung ihrer Gehilfenze it befind¬

lichen Zahntechnikern, weitere Dentisten nicht

mehr entstehen werden. Daß eine solche Re¬

gelung das Aussterben des Dentistenberufs

bedeutet, dürfte auch den davon Betroffenen

klar sein. Es ist deshalb kaum zu verstehen,
daß sich die Dentisten-Organisationen auf eine

solche Regelung eingelassen haben. Die so¬

dann noch verbleibenden Zahntechniker

sollen in den Kunsthandwerkerstand überführt

und als Lehrlinge, Gehilfen und Meister wahr-

sche»inlich mit der Anfertigung von Zahnersatz

beschäftigt werden.

Die ganzen Bestrebungen sind darauf abge¬

stellt, den Zahnärzten ein Behandlungs¬

monopol in der Kassenpraxis zu sichern.

Die Krankenkassen haben allen Anlaß, sich

energisch gegen diese Bestrebungen zu wehren.

Merkwürdig ist nur, daß zu den vom preußi-
sche»n Ministerium für Volkswohlfahrt geführten

Verhandlungen zwischen Zahnärzten und Den¬

tisten für die Versicherten, um deren Gesund¬

heit und Behandlung es ja letzten Endes geht,
Vertreter der Verbände der Krankenkassen

nicht hinzugezogen wurden.

Verwaltung.
Hauptzahlen der deutschen SozialvcTsieherung.

Dem Reichstage» und Reichsrat ist unter dem

5. Dezember 1925 eine Denkschrift dts Reichs-

arbeitsnünisters über die» Sozialversicherung und

die Zusammenstellung der Ergebnisse» übe»r Er-

werbslosenfürsorge 1924/25 zugegangen, aus der

sich ein scharf umrissenes Bild des gegen«
würtigrn Standes der deutschen Sozialve»rsiche-

rung ergibt. Im Vorwort hebt die» Denkschrift

hervor, dab je nach Stellung und Interesse auf

der e im n Seite» (Unternehmer) die» Befürchtungen
übertrieben werden, z. B. in überspannten
Schätzungen der Lasten, und auf der anderen
Seite (Versicherte) die Erwartungen vergröbert
und Forderungen auf Ausdehnung der Ver>

Sicherung und ihre Leistungen gestellt werden«
Infolge der Geldknappheit führten daher wirt-

sc haftliche Notwendigkeiten einen zähen Kampf
mit sozialen Bedürfnissen! das sei der gegen¬
wärtige Zustand in einer einfachen Formel.

Der Aulwand in der Sozialversicherung be»-

trug 1913: 1431, 1924: 2016, 1925: 2343 Millionen

Reichsmark.

(legen Krankh t i t waren 1913 im Jahres¬
durchschnitt 14,4, 1924 etwa 19,0 Millionen ver¬

siehe rt. Nach d« r Erfahrung wird in der In-

dustrie [eder zweite Arbeiter und in der Land¬

wirtschaft jeder dritte- einmal im Jahre «krank«
Im Jahre Iv23 gingen allerdings die Krankheits¬
fälle erheblich zurück, aber nicht etwa, weil die'

Volksgesundheit sieh gebessert hatte, sondern

weil das Krankengeld infolge der Inflation nichts
mehr wert war. Nach Festigung der Wahrung
stieg die« Krankheitsziffer wieder, bei ehr zu¬

nehmenden Arbeitslosigkeit steigt si< noch

weiter« Durch hohe Krankheitsziffern werde
ab< i auch die Einnahme der Krankenkassen ge¬

drückt, weil die arbeitsunfähigen Mitglieder be*i-

tragsfrei sind. Das Rechnungsergebnis der

Krankenkassen wird zurzeit vom Statistischen

Reichsamt aus den Berichten von etwa 8000

Krankenkassen zusammengestellt. Für die

reichsgesetzlichen Krankenkassen — ohne die

knappschaftlichen Kassen und ohne die Ersatz¬

kassen — berechnet das Reichsamt auf Grund

der bis jetzt vorgelegten Berichte der Kassen —

neun Ze»hntel — die Be»itragslast, die auf das

Mitglied entfällt, wie folgt:

Ortskrankenkassen 55,42 Rmk., Landkranken¬

kasse n 25,91 Rmk., Betriebskrankenkassen 75,09

Rmk., Innungskrankenkassen 04,90 Rmk. Wäh¬

rend vor dem Kriege etwa 3 Proz. infolge
Krankheit arbeitsunfähig waren, betrug der

Durchschnittssatz Mitte 1924 4 bis 5 Proz., bei

einzelnen Kasse n, insbesondere Betriebskranken-

kasse-n, noch höher; in einem Falle wurde sogr.r

eine Krankheitsziffer von 17 Proz. der Ver¬

sicherten bekannt. Länger ist aber auch die

Dauer der Arbeitsunfähigkeit gegenüber der

Vorkriegszeit. Mit einem solchen Ansteigen
i echnete keine Schätzung, Arbeiterentlassung
und Kurzarbeit entlasten das Lohnkonto, trei¬

ben aber das Versicherungskonto in die Höhe.

In der Invalidenversicherung wer¬

den lö bis 17 Millionen Arbeiter gegen Invali¬

dität und den Todesfall versichern, sie versorgt
im laufenden Jahre 3 100 000 Invaliden, Witwen
nnd Waisen. Die» Zahl der Rentenempfänger hat

sich, insbesondere infolge der Aufnahme der

Witwen und Waisen von Kriegsteilnehmern und

infolge» früheren Fintritts der Invalidität, gegen

1913 verdr elf a C h t. Im Jahre 1924 betrugen
die» Ausgaben für Renten (ohne Reichszuschuß)
257 Millionen Mark, im Jahre 1925 ist ein

Rentenaufwand von 370 Millionen Mark (ohne»
Reichszuschuß) zu erwarten. Be»i de»n Invaliden¬

renten ist ein Bchnrrungszustnnd noch nicht

erreicht« Die Zahl der neuen Invalidenrentner

übersteigt die der weggefallenen zurzeit noch

um 140000 bis 150 000 im Jahr. Der Grund liegt
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wohl in dem frühen Eintritt der Invalidität, in

der Bewilligung von Invalidenrente bei Vollen¬

dung des 65. Lebensjahres, aber auch in der

allgemeinen Verschlechterung des Arbeits-

markte?s, von der vor allem ältere Arbeiter nach¬

haltig getroffen werden; für diese wird die

Invalidenversicherung zum Teil zu einer Krisen¬

versicherung.
Das Gesetz vom 28. Juli 1925 über Gesund¬

heitsfürsorge in der Reichsversicherung ver¬

sucht den Schwerpunkt der Invalidenversiche¬

rung auf das Gebiet vorbeugender Fürsorge zu

verlegen. Die Versicherungsanstalten sollen die

Trüger von Zweckverbänden zur Bekämpfung

von Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten,

Krebs, Alkoholismus usw. werden.

Der Unfallversicherung unterliegen

etwa 24 Millionen Versicherte, davon entfallen

auf die landwirtschaftliche Unfallversicherung

etwa 14 Millionen Versicherte. Im Gewerbe und

in der Industrie erleidet im Jahr jeder 25. Ver¬

sicherte einen Unfall, jeder 10. Unfall führt zu

einer Entschädigung, in der Landwirtschaft trifft

jeden 100. Versicherten ein Unfall, aber schon

jeder 2. Unfall begründet einen Rentenanspruch.
Im Laufen sind zurzeit rund Ö00 000 Verletzten¬

renten und rund 120 000 Renten für Hinter¬

bliebene.

Im ersten Halbjahr 1925 hat die Post für

Renten und sonstige Entschädigungen zu Lasten

der gewerblichen und landwirtschaftlichen Be¬

rufsgenossenschaften und der Ausführungs¬

behörden in den ersten fünf Monaten rund 51,4

Millionen Mark aufgebracht. Bei der Unfallast

stehen sich zwei Entwicklungsgesetze, ein hem¬

mendes und ein treibendes, gegenüber. Im Ver¬

hältnis zur Zahl der Versicherten geht die Un¬

fallziffer ständig zurück, bei den Unfällen mit

schweren und dauernden Folgen rascher als bei

Unfällen mit leichteren oder vorübergehenden

Folgen. Mit dem Rentenniveau sinkt die Unfall¬

last. Für die Entschädigung ist aber der Ver¬

dienst im letzten Jahre vor dem Unfälle maß¬

gebend. Lohnerhöhungen heben daher das

Rentenniveau und mit ihm die Unfallast. Mit

der unvermeidlichen Aufhebung der Zulage¬

gesetze mußte die Unfallast am 1. Juli 1925

sprunghaft steigen; sie wird sich künftig wieder

nach den Löhnen richten. Vom Jahre 1926 an

muß sich dagegen der verstärkte Unfallschutz,

die verbesserte Heilbehandlung und die Berufs¬

fürsorgelasten vermindernd be»merkbar mnche»n.

Von den Trägern der Unfallversicherung er¬

wartet die Denkschrift, daß sie die neuen Be¬

fugnisse, die ihnen das Gesetz vom 14. Juli 1(>25

auf diesem Gebiete gibt, aufs äußerste und mit

baldigem Erfolge ausnutzen. Wi.

Ergebnisse der Krankenversicherung 1923 1924.

In kurzer Folge sind in „Wirtschaft und Stati¬

stik'4 vom Statistischen Re»ichsamt die Haupt¬
ergebnisse der Krankenversicherung aus dem

Jahre 1923 und einige vorläufige» Ergebnisse aus

1924 veröffentlicht, deren wichtigste Zahlen wir

nachstehend wiedergeben:

Die» Zahl der reichsge setzlichen

Krankenkassen ist infolge des Zusammen¬

schlusses kleiner Kassen weiter zurückgegangen
(uni 1,3 Proz. gegenüber 1922), Es waren vor¬

handen:

Jahr
über¬

haupt
Orts-

davon

Land- Betriebs-

Krankenkassen

Innungs-

1924

1923

1922

1914

7210

8 143

8 251

9854

2 114

2 454

2484

2 788

425 3 93S

473 4401

485 4 451

595 5 524

733

815

831

947

Die Mitgliederzahl hat sich bereits im

Jahre 1923 gegenüber 1922 erheblich vermindert

und ist auch 1924 noch weiter zurückgegangen.

(in Tausend)

1924

1923

1922

1914

17 379 11662 2015 3333

18 112 11826 20*1 3 852

18 362 11950 2 139 3 899

15610 9714 2 096 3 408

.369

353

375

391

Dieser erhebliche Rückgang wird einerseits

auf den Abbau von Arbeitskräften und auf die

lang anhaltende Arbeitslosigkeit des Jahres 1924

zurückzuführen sein. Da die Abnahme insbe¬

sondere die weiblichen Versicherten berührt,

dürfte anzunehmen sein, daß auch die Aus¬

dehnung der Familienversicherung hierzu bei¬

getragen hat. Bezeichnend ist, daß auch das

Statistische Reichsamt den größten Teil des

Rückgangs auf die „Abwanderung der Mit¬

glieder von den reichsgesetzlichen zu den Er¬

satzkassen44 zurückführt.

Auch die Knappschaftskranken¬
kassen haben erheblich an Mitgliedern ein¬

gebüßt. Es wurden gezählt:
1924 . .

66 Kassen mit 864 57T Mitgliedern
1923 . .

77
„

„1071 772

1922 . .
88

„
.1099 099

1914 . .
146 - „

916 081

Bo.

Die Bestrafung von Meldevergehen. Nach der

Vorschrift des § 317 RVO. haben die Arbeit¬

geber jeden von ihnen Beschäftigten, der zur

Mitgliedschaft bei einer Orts-, Land- oder

Innungskrankenkasse verpflichtet ist, bei der

für ihren Betrieb zuständigen Kasse oder der

nach § 319 bestimmten Stelle binnen drei Tagen
nach Beginn und Ende der Beschäftigung zu

melden. Aenderungen des Beschäftigungsver-

hältnisses, die die Versicherungspflicht be¬

rühren, haben sie gleichfalls der Kasse binnen

drei Tagen anzuzeigen. Dabei sind noch die

besonderen Bestimmungen der §§ 317 Abs. 2

bis 5, 318 bis 319 su beachten. Wer seiner

Ptlicht zuwider Versicherungspflichtige» nicht

anmeldet oder die Vorschriften über die Mel¬

dung Versicherungspflichtiger in anderer Weise

verletzt, kann nach § 530 RVO. auf Antrag der

Krankenkasse mit einer Ordnungsstrafe in Geld

bestraft werden. Diese Strafen verh&ngt das

Versicherungsamt. Auf Beschwerde entscheidet

das Oberversicherungsamt endgültig. Die Melde¬

vergehen verjähren gemäß $ 147 in einem Jahre.

Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem

die Handlung begangen ist. Sie wird aber unter¬

brochen durch jede gegen den Schuldigen ge¬

richtete Handlung der Versicherungsbehörden.

Mit der Unterbrechung beginnt eine» neue Ver¬

jährungsfrist, die spätestens mit Ablauf von

zehn Jahren nach dem Tage endet, an dem die

Zuwiderhandlung begangen wurde. Derartige»
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Unterbrechungen treten z. B. ein durch jede
der Aufklärung des Sachverhalts dienende An¬

hörung des Beschuldigten durch die Versiche¬

rungsbehörden oder durch den Beschluß des

Oberversicherungsamts, die Sache zur grund¬
sätzlichen Entscheidung an das Reichsversiche¬
rungsamt abzugeben. (Entsch. des RVA. vom

21. Dezember 1918, Amt). Nachr. 1^19, S. 203.)
Die Verjährung der Straf vei folgung wegen
Nicht a n meidung Versicherungsptlichtiger be¬

ginnt mit dem Tage der nachträglichen Anmel¬

dung, spätestens jedoch mit dem Ende des Bo-

schäftigungsverhältnisses. (Entsch. des RVA.

vom 6. Mai 1910, Amtl. Nachr. 1916, S. 597.)
Die Verjährung de»r Strafverfolgung wegen

Unterlassung der Abmeldung beginnt erst mit
dein Tage des Eingangs der nachgeholter. Ab¬
meldung bei der Krankenkasse oder der Melde-
stelle. (Entsch. des RVA. vom 0. Oktober 1917.)
Ebenso beginnt auch die Verjährung der Straf-

Verfolgung wegen einer unrichtigen Mel¬

dung mit dem Tage», an dem diese erstattet

worden ist. (Entsch. des RVA. vom 9. Dezember
I92Z Amtl. Nachr. 1923, S. 160.) Nach § 534
RVO. darf der Arbeitgeber die Erfüllung der

gesetzlichen Meldepflicht seinen Betriebsleitern,
Aufsichtspersonen oder anderen Angestellten
übertragen. Verstoßen diese gegen die gesetz¬
lichen Vorschriften, so trifft sie die Strafe.
Neben ihnen ist außerdem noch der Arbeit¬
geber strafbar, wenn die Zuwiderhandlung mit
seinem Wissen geschehen ist und er bei Aus¬
wahl und Beaufsichtigung der Stellvertreter
nicht die im Verkehr erforderliche Sorgfalt
beobachtet hat. Ist in einem Falle der Ueber¬

tragung der Meldepflichten an Dritte das Straf-
verfahien irrtümlich gegen den Arbeitgeber ein¬
geleitet worden, so wird dadurch die Verjäh¬
rungsfrist wegen des Vergehens des schuldigen
Angestellten nicht unterbrochen. (Entsch. des
RVA. vom 26. September 1921.) Hat das Ver¬
sicherungsamt eine Strafe wegen Verletzung
der Melde pflichten verfügt, so steht nur dem
Bestraften, nicht der Krankenkasse das Recht
der Beschwerde aus § 530 Abs. 4 zu. (Entsch.
des RVA. vom 14. April 1923, Amtl. Nachr.
1923, S. 203.) Wa
Zum Kapitel: Die einfachste Berechnung der

Krankenkassenbeiträge bei den gegen Krank¬
heit versicherten Frwerbslosen. In Nr. 2 Seite 24
unserer Zeitschrift sind in dtr Abhandlung
unter dieser Überschrift durch ein Mißver¬
ständnis die Beispiele der Berechnungsart sinn¬
entstellend wiedergegeben worden«
Das erste Beispiel der Berechnungsart, be¬

ll« Ife-nd den Artikel (IV. Absatz), Seite 24, wo es

heißt: „Abrechnung mit der Erwerbslosenfür¬
sorge usw.44, muß auf Seite» 25. zweite Spalte»,
hinter den zweiten Absatz: „Die» Berechnung
ging folgendermaßen vor sich:' gesetzt werden«
Zu streichen ist im zweiten Absatz Seite 25:

Js. Anl. I S. 24)".
Das auf Seite 25 angeführte zweite Beispiel

der Berechnungsart: „Beitragsberechnung für
erwerbslos Versicherte für die Kalenderwoche
vom . . . bis.

. .", erscheint somit dann als
erstes Beispiel, hinter dem dritten Absatz auf
S< ite 24, wo es heißt: „die» Berechnung nach
folgendem System:" das Wort: „A n 1 a g e 1"
ist zu streichen.

Hans Süntzel, Remscheid.
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Erlaß des preuß. Wohlfahrtsministers vom

22. November 1925, betr. Sichtvermerke für

Krankenkassenmitglieder — HIV 2183. Die
Deutsche und die Tschechoslowakische Regie¬
rung haben ein Abkommen dahin getroffen, daß

denjenigen Personen, die sich auf Kosten der
Krankenkassen in Bäder des anderen Landes
begeben, dic erforderlichen Sichtvermerke ge¬
bührenfrei erteilt werden. Von einer besonderen
Prüfung der Mittellosigkeit des Antragstellers
soll abgesehen und das kostenfreie Visum auf
Grund eines einfachen Ersuchens der zustän¬

digen Krankenkasse gewährt werden.
Ich ersuche, die Krankenkassen hiervon in

geeigneter Weise verständigen zu lassen.

I. V. Scheidt.

Erlaß des preuß. Wohlfahrtsministers vom

5. Dezember 1925, betr. Gebühren für die Bei¬

treibung von Geldbeträgen — III V 2302. Durch
die Anordnung des Versicherungsamts auf
Grund des § 404 Absatz 4 RVO., wonach eine

Krankenkasse die geschäftsleitenden Angestell¬
ten als Vollstreckungsbeamte und sonstige An¬

gestellte als Vollziehungsbeamte bestellen darf,
wird eine gemäß § 28 Abs. 2 RVO. vorgesehene
Satzungsbestimmung über ein beson¬
deres Mahnverfahren nicht hinfällig. Die Kasse
muß daher, ehe sie ihre Angestellten mit der
Durchführung der Zwangsbeitreibung der Bei¬

träge beauftragt, ein besonderes Mahnverfahren
nach Maßgabe der Satzung einleiten. Die für
dieses besondere Mahnverfahren in Betracht
kommenden Gebühren sind durch meinen Erlaß
vom 15. Januar 1925 festgesetzt, während für die
Höhe der Gebühren im Beitreibungsverfahren
nicht die Dritte Verordnung über die Kosten
des Mahn- und Zwangsverfahrens nach der

Reichsabgabenordnung vom 5. November 1925

(Reichsgesetzbl. I S. 387), sondern die Verord¬

nung, betreffend das Verwaltungszwangsver¬
fahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen,
vom 31. Oktober 1925 (Gesetzsamml. S. 153)
maßgebend ist. I. A. Dr. Klausener.

Das Bad als Heilmittel. Man braucht nicht
gerade Anhänger der Naturheilkunde zu sein,
um die hervorragende Wirkung von Licht, Luft
und Wasser im Dienste der Volksgesundheit zu

erkennen.

Die nachfolgenden Ausführungen mögen
dazu dienen, das Interesse für eines dieser Hilfs¬
mittel rege weiden zu lassen, und zwar für das
Heilbad.

Die Bedeutung der Heilbäder war schon in
früheren Jahrhunderten erkannt und gewürdigt
worden und insbesondere bei den Römern zu

hoher Blüte gelangt. Noch heute zeugen
Ueberreste aus alten Römersiedlungen durch
ihre praktischen und schönen Anlagen von

Bädern von der großen Bedeutung, die sie dem
Badewesen einräumten.

In unserem Zeitalter der Errungenschaften
der Chemie, der Ausnutzung der elektrischen
Kräfte, des Radiums und anderer hat das Bad
hider nur noch eine untergeordnete Bedeutung.
Es ist bedauerlich, daß große Summen für

Arzneien zur Behebung von Krankheits¬
erscheinungen vei wandt werden, die für min¬
destens gleich wirksame, billigere und vor allem
den Organismus weniger schädigende Heilbäder



Verwendung finden könnten. Manche Kranken¬

kassen haben diesen Vorteil erkannt, und man

hört aus ihren Berichten über die erzielten Er¬

folge durch eigene Einrichtungen, daß sie sehr

zufrieden sind und sich die Ausgaben für Medi¬

kamente wesentlich reduziert haben.

Wer die Dinge so sieht, wie sie sind, und bei

jeder Gelegenheit feststellen kann, welcher

Mißbrauch mit den Arzneimitteln getrieben
wird, wie vieles unbenutzt in den Wohnungen
der Kranken herumsteht oder vernichtet wird,
den muß es eigentlich wundern, daß die in vielen

Fällen ungleich wirksameren Bäder nicht viel

häufiger verwendet werden. Vielfach begegnet
man sogar der Meinung, daß die Verordnung
von Bädern erst dann angezeigt sei, wenn andere

Therapie versagt.
Die Wirkung des Bades mit Folgewirkungen

beruht in der Hauptsache auf der Herbeiführung
einer erhöhten Blutzirkulation, die eine Ver¬

besserung der Herz-, Atmungs- und Stoff¬

wechseltätigkeit zur Folge hat. Diese für die

Genesung so wesentlichen Vorbedingungen
werden je nach der Art der Erkrankung durch

die verschiedensten Zusätze wirksam unter¬

stützt und ergänzt.
Das Anwendungsgebiet der Bäder ist ziem¬

lich umfangreich und umfaßt im wesentlichen

Erkrankungen des Herzens, der Nerven, Ver¬

dauungsstörungen, Rheuma, Hexenschuß,

Ischias, Muskel- und Gelenkentzündungen u. a.

In diesem Zusammenhang muß allerdings ge¬

sagt werden, daß alle diese künstlichen Bäder

in ihrer Wirksamkeit natürlich den Quellen-

bädern, die in der Regel noch durch Luft¬

veränderungen usw. begünstigt sind, nach¬

stehen.

Da jedoch für viele eine Kur im Badeort

beschriebene Buchführungssystem. Ich kann

ihm darin nur beipflichten, daß es sich hier um

eine für Krankenkassen brauchbare Buchungs¬
methode handelt, da der oberste Grundsatz

einer ordnungsmäßigen Buchführung: Verwen¬

dung gebundener Bücher, dabei gewahrt bleibt.

Die gesonderte Verbuchung der Bank- und

Postscheckposten ist bei kleinen und mittleren

Krankenkassen nicht unbedingt erforderlich.

Diese Bestände können gleich dem Kassen¬

bestand behandelt werden. Beim Kassensturz

würde sich der Kassenbestand in diesem Falle

zusammensetzen aus Bar-, Bank- und Postscheck¬

guthaben. Die Praxis hat gezeigt, daß eine

Mehrarbeit damit nicht verbunden ist, dagegen
wird die Uebersicht über die finanzielle Lage
der Kasse bei diesem Verfahren nur erhöht.

Man kann täglich verfolgen, wie sich Ein¬

nahmen und Ausgaben im Verhältnis zuein¬

ander auswirken. Die Banken erteilen heute

sehr gerne Buchungsanzeigen, aus denen der

jeweilige Kontenstand ersichtlich ist, und beim

Postscheckamt ist diese Einrichtung ja schon

von jeher eingeführt. Bei Prüfung der Frage,
welches System für Krankenkassen als geeignet
angesprochen werden kann, muß vor allen

Dingen an dem gebundenen Buche, wenigstens
soweit das Kassenhauptbuch in Betracht kommt,
festgehalten werden. Weiter käme dann noch

in Betracht, neben der unbegrenzten Konten¬

zahl, wie sie unter Nr. 2 des obigen Aufsatzes

gefordert wird, die Vermeidung von Ueber-

tragungsarbeiten. An nachfolgendem Beispiel
soll gezeigt werden, wie auch diese Forderung
erfüllt werden kann, ohne daß der Boden des

gebundenen Buches verlassen zu werden

braucht. Das in der Praxis bereits eingeführte
Kassenbuch, das diese Frage löst, hat folgenden
Vordruck:
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Beitrag für April
Krankengeld
Rechn v 15 4. f

M. 124.- \
Beitrag

Rechn v. 18 4 (

M 85.- \
Rechn. v. 1. 5.

•i ; 325 ___¦ 2 2 i- '/- 325 1

2 18 25 4 4a 1 — — '/¦ 18 25 2

3 100 - 4 la 1 le. 100 —

4 21 4 la j 2 — '.7 24 —

5 130 - 2 2 Vi <455 -

0 70 - 4 la 1 '.-> X170 —

7 15 - 4 la 2 »/« X 39 7

8 80 4 4a 1 *h 98 25 8

9 1*55 — 507 25 155 — 3ü7 25| 9

durch die wirtschaftlichen Verhältnisse un¬

möglich ist, gilt es, im Rahmen der gegebenen
Möglichkeiten, die Vorteile der künstlichen

Bäder für den Kranken nutzbar zu machen.

Die Erfolge mit der Bäderbehandlung ließen

sich durch eine Kontrolle des Krankheits¬

verlaufs, wie dies ähnlich bei Röntgenbehand-
lung üblich ist, unschwer feststellen, und könn¬

ten dazu beitragen, dieser Therapie neue

Freunde zu gewinnen.
Robert Sippel, Frankfurt a. M.

Zur Buchführung der Krankenkassen. In

Nr. 21/1925 dieser Zeitschrift empfiehlt Kollege
Neumeister das in meinem Buche „Verwaltungs¬
dienst der Reichsversicherungsträger" S. 47/48

Wie aus dem Kopfvordruck ersichtlich, haben

wir in den Spalten 1 bis 8 ein gewöhnliches
Kassenbuch vor uns. Einnahmen und Ausgaben
werden untereinander eingetragen. Der Kassen¬

sturz ist ohne jede Vorbereitung möglich. Es

können auch besondere Bücher für Einnahme
und Ausgabe geführt werden. —

Nun zur Kontierung. Diese geht mittels der

Spalten 9 bis 12 vor sich. Einnahmen werden

unter Einnahme (Spalte 11), Ausgaben unter

Ausgaben (Spalte 12) kontenmüßig, und zwar

trleich mit der Endsumme des betreffenden

Kontos dargestellt.
Nach erfolgter Verbuchung im ersten Teil des

Kassenbuches wird zunächst die Kontenbezeich¬

nung in Spalte 9 eingesetzt. Die Spalte 10 stellt
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die Verbindung zwischen den einzelnen Konten

in dem betreffenden Monat her. Das erste Konto

in unserem Beispiel greift auf keine frühere

Eintragung zurück, deshalb ist Spalte „Vorige
Nr." gestriche»lt. Erst auf 7eile 5 erscheint eine

Eintragung, die das gleiche Konto betrifft. Wir
schreiben in Spalte „Nächste Nr.": K (Seite und

nächst« Nummer des betreffenden Kontos),
addie ren den ersten Betrag von 325 zu 130 und

tragen die Summe von 455 in Spalte 11. Wir

habeMi also auf Kap. 2 Tit. 2 bis zu dieser Ein¬

tragung eine Einnahme von 455 zu verzeichnen.

In derse»lben Weise verfahren wir mit den wei¬

teren Posten: je»de»r neu hinzukommende Betrag
wird zum vorhergehenden addiert und diese
Summe wird in die Knssenstandspahe aus¬

geworfen. Mit jeder Eintragung haben wir auch

gleich ein abgeschlossenes Konto. Bei Be¬

nutzung e ine»r Additionsmaschine (Iaschen-
re»chner genügt schon) fällt diese Arbeit gar
nicht ins Gewicht Die Kontrolle der richtigen
Kontierung ist leicht vorzune»hme»n, da sich die

Gesamtsumme sämtlicher Kontenendsummen
iiniiu : mit den Summen in Spalte 7 und 8

deckeil rnub. Wenn wrir die in unsere»m Beispiel
angekreuzten Summen zusammc»naddierenf wer¬

den wir diese Regel bestätigt finden.
Am Monatsschlusse übernehmen wir die End¬

summen in das Monatsabschlubbuch, das fol-

gende»n Kopfvordruck autweist:

1925

Monat
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pflirhtitfe
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m

3

Vortrag
Januar . .

Februar.

WSW

I75M H.—
51b3rj -

6580 340

4087 828

5637 17 -

6505 38.- —

NX'ir haben hier die einzelnen Kontensummen
monatsweise untereinander Stehen und erhalten
so einen Ueberblick über die Entwicklung der
Kassengeschäfte bis ins einzelne hinein. Durch

Einlagebogen kann das Monatsabschlubbuch
für jede beliebige Kontenzahl e»inge»richtet «er¬

den. Am Jahresschlüsse brauchen dann nur die
Summen der Konten In den Jahresbericht über¬
nommen zu werden.

Aus diesen kurzen Ausführungen ersehen wir,
dab uns auch ein gebundenes Buch in handlicher
Form die erstrebten Vereinfachungen bei der
Krankenkassenbuchführung bringt.

Priedr« Schftnwald, Düsseldorf.

Der Wegfall des Unfallzuschusses. Gemäß
$ 573 RVO. waren den Unfallverletzten, die auf
Grund der Reichsversicherung gegen Krankh<»it
verstehen sind, mindestens die Regelleistungen
der Krankenkassen an Knuikenhilfe

.
nach

$ 179 RVO. zu rewähren« Dabei mubte iedoch
dts Krankengeld vom Beginne de»r fünften
VI oche nach dein Unfall bis zum Ablauf der
dreizehnten Woche mindestens zwei Drittel des
maßgebenden Grundlohns betragen. Ent¬
sprechendes galt bei Krankenhauspnege für dos
Hausgeld oder das Taschengeld. Da in der
Re»ge»l das ntzungsmäßigeKrankengeld weniger
als zwei Drittel des Grundlohns betrug, so war

e»s von de»r fünften bis dreizehnten Woche auf
diesen Betrag zu erhöhen. Die Differenz
zwischen dem satzungsmäßigen und dem er¬

höhten Betrage gelangte als sogenannter „Un¬
fallzuschuß" zur Auszahlung, der Mehrbetrag
war den Krankenkassen gemäß § 576 RVO.
von den Unternehmern oder den Berufsgenos¬
senschaften zu ersetzen. Hierin ist durch das

„Zweite Gesetz über Aenderungen in der Unfall¬

versicherung" vom 14. Juli 1925 (Reichsgesetz¬
blatt I. S. 97) eine Aenderung eingetreten. Nach
Artikel 15 dieses Gesetzes failen nämlich die

§§ 573 bis 585 RVO. weg.

Gemäß Artikel 135 des Gesetzes gilt der Ar¬
tikel 15 vom 1. Januar 1925 an. In Fachkreisen
herrscht nun vielfach die Meinung, daß der Un¬

fallzuschuß durchgängig, also auch in schwe¬
benden Fällen in Wegfall komme. Diese

Meinung ist jedoch unzutreffend. Der Artikel 15

findet vielmehr erst bei Unfällen Anwendung,
die nach dem 31. Dezember 1925 eingetreten
sind.

Es kann keine»m Zweifel unterliegen, daß

grundsätzlich von den neuen Vorschriften nur

Unfälle erfaßt werden, die sich nach ihrem In¬
krafttreten ereignet haben. Für andere Unfälle

gelten sie nur, soweit dies ausdrücklich vorge¬
schrieben ist. An einer solchen Vorschrift er¬

mangelt es indessen hinsichtlich des Artikel 15.
We»nn auch nach Artikel 132 die neuen Vor¬

schriften über Krankenbehandlung und Berufs¬

fürsorge vom 1. Januar 1926 an auch für die

Ansprüche aus Unfällen, die sich vorher er¬

eignet haben, gelten, so handelt es sich einmal
bei diesen Leistungen überhaupt nicht um solche
aus der Krankenversicherung, und dann betrifft
diese Vorschrift eben nur diese beiden Leistun¬

gen der Unfallversicherung. Irgendwelche
anderen Leitungen werden durch sie nicht be¬
rührt. Sie bedeutet lediglich, daß bei den vor

dem 1. Januar 1926 eingetretenen Unfällen von

diesem Tage an die Verletzten Anspruch auf

Krankenbehandlung und Berufsfürsorge haben,
auch wenn die vierzehnte Woche noch nicht

begonnen hat. Soweit sie daneben auch noch

Anspruch auf die Krankenpflege aus der Kran-

kenversicherung haben, verbleibt ihnen dieser
Anspruch, nur sind die Krankenkassen zur An¬
rechnung der Krankenbehandlung gemäß
§ 1510 RVO. alter Fassung auf die Kranken¬
pflege berechtigt. Das Krankengeld ist in
diesen Fällen dagegen nach den bisherigen
Vorschriften zu zahlen, also auch der Unfall¬
zuschuß. Nach den bisherigen Vorschriften

regelt sich in diesen Fällen auch der Ersatz¬

anspruch der Krankenkassen, jedoch ist hin¬
sichtlich des Ersatzanspruchs für die innerhalb
d*»r ersten dreizehn Wochen gewährte Kranken¬

pflege insofe»rn eine Aenderung eingetreten, eis
dafür den Kassen vom 1. Januar 1926 an auch
Ersatz zu leisten ist, wenn der Träger der Un¬
fallversicherung eine Rente oder Sterbegeld
nicht zu zahlen hat. Der ganze Artikel 100 gilt
erst bei den nach dem 31« Dezember 1925 ein¬

getretenen Unfällen für die Beziehungen der
Krankenkassen zu den Trägern der Unfallver¬
sicherung. Ebenso verhält es sich mit den

§§ 5590 bis 5591 in der Fassung des Artikels 8.

Auch diese Vorschriften dürfen erst bei den
nach dem 31. Dezember 1925 eingetretenen Un¬
fällen angewendet werden. Ihre Anwendung
auch bei laufenden Fällen, wie dies die Berufs¬
genossenschaften vielfach tun, ist unzulässig.
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Zu Irrtümern kann vielleicht die Fassung
des Artikels 133 führen. Er regelt zwar ledig¬
lich die Verpflichtungen der Unternehmer oder

der Gemeinden einerseits und der Träger der

Unfallversicherung andererseits, jedoch könnten

aus dieser Regelung unzutreffende Schlüsse für

die Verpflichtungen der Krankenkassen und Be¬

rufsgenossenschaften gezogen werden. Auch

dieser Artikel hat zunächst nur Sachleistungen

zum Gegenstand. Soweit in den vor dem

1. Januar 1926 eingetretenen Fällen Unter¬

nehmer oder Gemeinden nach den bisherigen
Vorschriften zur Gewährung von Geldleistungen

verpflichtet sind, verbleibt ihnen diese Ver¬

pflichtung uneingeschränkt, also auch die Pflicht

zur Zahlung des Unfallzuschusses. Eine Aen¬

derung ist hier nur hinsichtlich der Kranken¬

pflege eingetreten, und zwar sollen sie die Un¬

ternehmer oder Gemeinden nur solange weiter¬

leisten, bis der Träger der Unfallversicherung

ihnen anzeigt, daß er mit der Krankenbehand¬

lung beginnt. Ihre Aufwendungen hat ihnen

der Träger der Unfallversicherung zu ersetzen.

Die Vorschrift dieses Artikels war erforderlich,

wreil sonst diese Verletzten vom 1. Januar 1926

ab neben dem Anspruch auf Krankenbehand¬

lung gegen die Berufsgenossenschaft auch noch

einen Anspruch auf Krankenpflege gegen den

Unternehmer oder die Gemeinde hätten, also

Anspruch auf Doppelleistungen, denn die alte

Fassung der RVO. wrürde hier die Anregung
der Krankenpflege auf die Krankenbehandlung,

wie dies bei den der Krankenversicherung unter¬

liegenden Verletzten der Fall ist, nicht zulassen.

Auch könnten die Unternehmer oder die Ge¬

meinden nach der alten Fassung für die Kran¬

kenpflege keinen Ersatz beanspruchen.
Nach allem ist es unzulässig, vom 1. Januar

1926 ab in bereits eingetretenen Fällen den Un¬

fallzuschuß zu versagen. Dies verbietet sich

auch schon im Hinblick auf § 211 RVO. Durch

die» Versagung des Unfallzuschusses werden

die Leistungen herabgesetzt. Nun würde dies

vorliegend zwar nicht durch Satzungsänderung,
sondern durch eine Aenderung des Gesetzes

selbst geschehen, dem Sinne nach ist es aber

dasselbe. Das Gesetz würde sonach einem in

ihm selbst festgelegten Grundsatze wider¬

sprechen, wenn der Artikel 15 die Bedeutung

der durchgängigen Versagung des Unfallzu¬

schusses hätte.

Im Interesse der Kranken will ich hoffen, dab

die?se Ausführungen einer raschen Klärung der

Frage dienen und daß die zuständigen Ver¬

bände auf baldige Auskunfterteilung bei den

maßgebenden Stellen wirken.

O. S t r u t z
, Allg. OKK. Berlin-Tempelhof.

Anmerkung der Schriftleitung:

Wir geben diese Ausführungen mit dem Hin¬

weis wieder, daß die inzwischen erfolgten Ruck¬

fragen bei den „maßgebenden Ste»llen" bisher

keine Klärung dieser Streitfragen brachten. Sie

wird deshalb wahrscheinlich erst durch eine

Entscheidung des Reichsve»rsicherungsamts be¬

antwortet werden.

Verteilung der Lasten zwischen Krankenkasse

und Berufsgenossenschaft bei Wiedererlangung

der „Arbeitsfähigkeit" vor der 9. Woche vom

1. Januar 1926 ab; §§ 1505, 1506, 1507 RVO.,

rr

rr

Artikel 100 und 135 des II. Gesetzes über Aen¬

derungen in der Unfallversicherung vom

14. Juli 1925 (RGBl. S. 97).

Fall a: Der Bautagelöhner T. stürzte am

2. Januar 1926 vom Gerüst und brach sich beide

Beine. Die Unfallanzeige nach § 1503 RVO.

wurde rechtzeitig der Berufsgenossenschaft er¬

stattet. Die BG. überließ vorläufig der Kran¬

kenkasse das Heilverfahren. Der Verletzte

wurde nach dem Unfall sofort in seine Woh¬

nung befördert. Der zu Hilfe gerufene Arzt

richtete beide Brüche sofort ein. Eine Kranken¬

hauseinweisung erschien der Krankenkasse nach

Anhörung des Arztes nicht tunlich, da der Ver¬

letzte infolge innerer Verletzungen nicht be¬

förderungsfähig war. Zur Pflege mußte eine

Krankenschwester zugezogen werden (Pflege
war bei dem schweren Fall notwendig; § 558 c).
Der Verletzte wurde überraschend schnell

wiederhergestellt und war am 28. Februar 1926

wieder erwerbsfähig. Es entstanden folgende
Kosten für:

a) ärztliche Behandlung .... 196,- Mk.

b) Arznei, 1 Bruchband (24 Mk.),
Verbandstoffe, Krücken, Stärke¬

mittel usw 66,—
c) die Krankenschwester (Pflege)

für 28 Tage zu 2 Mk. . . . 56,-
d) Krankengeld gemäß § 191

RVO. vom ersten Tag an für

57 Tage (einschließlich Unfall¬

tag) zu 2,50 Mk 142,50 „

zusammen 460,50 Mk.
•

Nach § 1505 und § 1506 RVO. hat die

Krankenkasse mit Ausnahme des Bruchbandes

und der Hauspflege alles, d. h. 380,50 Mk. selbst

zu tragen.

Die Berufsgenossenschaft hat zu übernehmen:

Das Bruchband, weil der satzungs¬

mäßige Höchstbetrag der Kranken¬

kasse für Heilmittel (§ 193 RVO.)
20 Mk. beträgt 24 Mk.

Die Kosten der Krankenschwester,
da nach §§ 185, 559 g die Kranken¬

kasse zur „Hauspflege" nicht ver¬

pflichtet ist .
56

„

zusammen 80 Mk.

Die Heilverfahrensaufwendungen sind von der

Krankenkasse nach § 1505 RVO. nur insoweit

zu tragen, als sie nicht über das hinausgehen,
was sie auf Grund der Krankenversicherung zu

leisten hat. Die Gewährung von Pflege- und

von jedem Heil- oder Hilfsmittel, das erforder¬

lich ist, um den Heilerfolg zu sichern oder dio

Folge der Verletzung zu erleichtern, ist „Regel¬
oder Pflichtleistung" der BG. (§$5 55Sb und 558c

RVO.).

Die Krankenkasse hat auf Grund des § 1500

in Verbindung mit § 125 RVO. im vorliegenden

Falle, da der Unfallverletzte gerade mit Ablauf

der achten Woche nachdem Unfall wieder

erwerbsfähig wurde, nicht für 56, sondern für

57 Tage Krankengeld zu bezahlen und selbst zu

tragen; der Tag des Unfallereignisses wird bei

der Berechnung der Dauer nicht mitgerechnet.

Fall b: Der Maschinenwärter T« wurde am

3. Januar 1926 auf dem Wege zur Arbeit (§ 545a
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RVO.) von einem fremden Lastkraftfahrzeug
niedergefahren. Seine linke Hand wurde dabei

verstümmelt. Die BG. übernahm sofort di^ Für¬

sorge selbst, da sie verhüten wollte, daß dem

Verletzten die Hand amputiert werde. Der

Verletzte» kam in daf Krankenhaus V, Chirur¬

gische Klinik. Er gab seine Zustimmung zur

Krankenhauspflege nicht; an seiner Stelle

stimmte jedoch der Vorsitzende des Oberver¬

sicherungsamts zu (§ 558d Abs. 4 RVO.). Er

war am 25. Februar 1026 wieder erwerbsfähig.

Es entstanden folgende» Koste»n für:

a) ärztliche Behandlung (§ 55Sb

RVO.) 125- Mk.

b) Arznei, Verbandstoffe usw.

($ 558b RVO.) 43 —

c) Krankenhauspflege für 53 Tage
zu 4 Mk. fl 553d RVO.) . . 212,-

d) Tagegeld für 54 Tage zu

55 Pf. täglich (jahrlich ein

Zwanzigstel des Jahresarbeits¬

verdienstes) ($ 559e RVO.) 29/70 „

e) Krankengeld (Fhefrau und zwei

Kinder, Ehefrau ist zu mehr

als w2 erwerbsunfähig seit mehr

als 3 Monate — §$ 588 und 591

RVO. —, % des Jahresarbeits¬

verdienstes von 2000 Mk. auf

54 Tage zu 4,38 Mk. — § 559e

RVO.) 236.52
„

zusammen 646/22 Mk.

Hiervon hat die Krankenkasse der BG. zu

erstatten das, was sie nach den Vorschriften der

Krankenversicherung zu gewähren hätte

(§§ 559g und 559h), nämlich gemäß

§ 1 5 0 5 RVO. Heil Verfahrenskosten
für:

a) ärztliche Behandlung 125 Mk.

b) Arznei, Verbandstoffe usw. . .
43

„

§ 1 506 RVO. Geldleistungen
c) bis e) Krankengeld (§§ 182, 191

RVO.) für 54 Tage zu 2,50 Mk. 135
„

zusammen 303 Mk.
Zu Lasten der BG. bleiben demnach noch

343,22 Mk. B.

Dienstjähre in der Knappschaft. In Nr. 12 der
Amtlichen Nachrichten des Reichsversiche¬

rungsamts (41. Jahrgang) wird unter Ziffer 2918

eine grundsätzliche Entscheidung des Knapp-
schattssenats veröffentlicht, die ihrer hohen Be¬

deutung wegen der allgemeinen Be¬

sprechung bedarf. Ich würde sogar gern gesehen
haben, wenn die Arbeitnehmer bt isitzeT

des Senats beantragt hätten, diese wichtige An-

ge»le»trenheit nach § 101 der RVO. dem Gfoßen
Senat zur Entscheidung vorzulegen, zumal im
Vorstand des Reichsknappschafts¬
vereins bezüglich der Bergbauangestellten
für die Zeit vor dem 1. Januar 1924 eine andere

Auffassung herrscht, wie sie in dieser Ent¬

scheidung des Senats niedergelegt ist.

Es handelt sich bei der angezogenen Ent¬
scheidung um die Kardinalfrage, ob bei Be¬

rechnung der Invalidenpension als Dienstalter
die Berufsjahre oder die durch Beitrags¬
zahlung erdienten Steigerungsbe¬
trüge angesehen werden sollen.

Die Frage nach Berufsjahren wurde verneint.

Unter Dienstjahre in der Pensionskasse wer¬

den Beitragszahlen in der Pensionskasse

verstanden, ohne daß ausdrücklich hervor¬

gehoben wurde, daß es sich hierbei um die

sogenannte s t ä n d i g e Mitgliedschaft handeln

muß.

Wenn man unter dem Begriff der früheren

eingeschriebenen (stündigen) Mitglieder
die Personen erfaßt, dic gesundheitlich und dem

vorgeschriebenen Lebensalter entsprechend, in

die Pensionskasse aufgenommen wurden, so gibt
es im Bergbau noch viele brave Knappen, die

diesen Bedingungen nicht entsprachen und

trotzdem Pensionskassenbeiträge
zahlen mußten. Sie wurden erstmalig vom

1. April 1899 an satzungsmäßig ohne Beiträge
geführt, obwohl frühere Gesetzesbestimmungen
(VII. Titel des Allg. Berggesetzes für die Preuß.

Staaten vom 24. Juni 1865) hierzu keine Hand¬

habe boten. Andere wurden mit geringeren
Pensionskassenbeiträgen, unter erschwerten Be¬

dingungen für den Pensionsbezug, unständige
Mitglieder der Pensionskasse, ohne daß

dieseBeiträge in ihrer Gesamtheit

rentensteigernd wirken.

Willkürlich wurden satzungsgemüß,
ohne gesetzliche Grundlage unständige
Beitragszeiten (und hätten sie jahrelang
gedauert) nach § 80 Abs. 1 der Satzung vom

24. Februar 1899 auf ein Jahr gekürzt.

Wer die Verhältnisse bei der Ruhrknappschaft
kennt, wie oft der Zechenwechsel oder eine

Krankfeierzeit das unständige Mitglied hinderte,
an dem nur zweimal im Jahre für die einzelne

Schachtanlage stattfindenden Einschreibetermine

zur ständigen Klasse teilzunehmen, der weiß,
wieviel unständige Beitragszeit
den ständigen Mitgliedern bei der Pensions¬

berechnung entgeht. Dabei hat mein den

kuriosen Fall, daß den Mitgliedern, die nur

unständige Mitgliedschaft nachweisen (0,65-Mk.-
Zahler), die ganze Beitragszeit angerechnet
wird.

Wenn der Vorstand des Reichsknappschafts¬
vereins an Hand der obengezogenen Entschei¬

dung nicht der Frage der Berechnung des
Dienstalters für die Arbeiterklasse der Pensions¬
kasse sofort entscheidend nähertritt
— was auch für die Bergbauangestellten, die
als Arbeiter der Arbeiterklasse der Pensions-
kassc angehörten, von Bedeutung ist —, dann

ist es Zeit, daß sich die Mitglieder des

Reichstags mit dem Ausdruck „Die»nst-
jahre" bei der Beratung des Gesetzes über die

Abänderung des Reichsknappsschaftsgcsetzes
näher beschäftigen.

Sollte für dic Rentenlasten der Knappschaft
für Pensionierungen, die vor dem I« Januar 1024

liegen, eine Reichsbeihilfe geschaffen werden,
dann sind nach meiner Meinung auch die Berg¬
leute gesetzlich zu bedenken, die unständig
oder beitragsfrei in der Knappschaft ge¬
führt wurden. Wilhelm Burmeister,

Abteilungsvorsteher der Ruhrknappschaft.
•

Betriebsräte und technische Aufsichtsbeamte*
Das Reichsversicherungsamt hat unter dem
4. Dezember 1925 einen Runderlaß an die Vor-
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Stande der Berufsgenossenschaften gesandt, der

sich mit der Zusammenarbeit der technischen

Aufsichtsbeamten und den Betriebsvertretungen
beschäftigt. Dieser Erlaß hat folgenden Wort¬

laut:

„Auf Grund des § 875 Abs. 4 RVO. in der

Fassung des Artikels 43 des Zweiten Gesetzes

über Aenderungen in der UV. vom 14. Juli 1925

(Reichsgesetzblatt I S. 97 ff.) wird für die Tech¬

nischen Aufsichtsbeamten über ihr Zusammen¬

arbeiten mit den Betriebsvertretungen folgendes
bestimmt:

Damit aus der Vorschrift des § 66 Ziffer 8 des

Betriebsrätegesetzes vom 4. Februar 1920 RGBl.

S. 147) ein möglichst großer Nutzen für die

Unfallverhütung erwachse und damit insbeson¬

dere das Verständnis der Versicherten für den

Unfallschutz und Anregungen dazu aus ihrem

Kreise gefördert und verwertet werden, sind

die Technischen Aufsichtsbeamten anzuweisen,
daß sie zu den Betriebsbesichtigungen die ge¬

setzlichen Betriebsvertretungen nach Möglich¬
keit heranziehen.

Es bleibt dabei dem Ermessen des Techni¬

schen Aufsichtsbeamten überlassen, ob er sich

während der Besichtigungen mit der Begleitung
eines einzelnen Vertreters, z. B. des Obmanns

des Betriebsrats, des Betriebsobmanns oder

eines mit den Fragen der Unfallverhütung be¬

sonders vertrauten Mitglieds des Betriebsrats

begnügen kann, oder ob er daneben oder statt

dessen — z. B. in großen Betrieben mit tech¬

nisch stark voneinander abweichenden Abtei¬

lungen — Arbeiter hinzuziehen will, die mit den

besonderen Betriebsverhältnissen vertraut sind.

Letzteres wird besonders dann geraten sein,
wenn gesetzliche Betriebsvertretungen nicht

vorhanden oder verhindert sind, an der Besich¬

tigung teilzunehmen.

Wo nach den Unfallverhütungsvorschriften
besondere Unfallvertrauensmänner gewählt sind,
sind sie an der Besichtigung zu beteiligen.

Art und Umfang der Ausführung dieser Be¬

stimmungen, die dabei gesammelten Erfahrun¬

gen und die von den herangezogenen Vertretern

der Versicherten erhaltenen Anregungen, Vor¬

schläge und besonderen Auskünfte sind von den

Technischen Aufsichtsbeamten in den Besich¬

tigungsberichten zu vermerken. Auch ist auf

solche Anregungen und Vorschläge in den

weiteren Verhandlungen mit der Betriebsleitung
besonders einzugehen.

In den nach § 883 RVO. zu erstattenden

Jahresberichten sind die Durchführung und

Wirkung der vorstehenden Bestimmungen aus¬

führlich darzulegen.
Auf die im § 77 des Betriebsrätegesetzes vor¬

geschriebene Pflicht, ein von der Betriebsver¬

tretung bestimmtes Mitglied bei den Unfall¬

untersuchungen zuzuziehen, wird bei dieser Ge¬

legenheit besonders hingewiesen. Es handelt

sich hierbei nicht nur um die in § 1559 RVO.

vorgesehenen amtlichen Unfalluntersuchungcn,
sondern auch um solche, die aus besonderem

Anlaß oder gelegentlich von Betriebsbesichti¬

gungen durch die Technischen Aufsichts¬

beamten vorgenommen werden."

Innungskrankenkassen. Vor kurzem ist der

stenographische Bericht über die Verhand¬

lungen des Hauptverbandes deutscher Innungs¬
krankenkassen auf der Tagung in Bonn in der

Zeit vom 6. bis 8. September 1925 erschienen.

Der 54 Druckseiten im Großoktavformat um¬

fassende Bericht gibt ein erschöpfendes Bild

über den Stand der Innungskrankenversiche¬
rung und deren Wünsche für die Zukunft. Wir

beschränken uns darauf, dem Berichte einige
allgemein interessierende Einzelheiten zu ent¬

nehmen. Als Vertreter der Reichsregierung
nahm Ministerialdirektor Grieser vom Reichs¬

arbeitsministerium und als Vertreter des Preu¬

ßischen Wohlfahrtsministeriums Wirkl. Geh.

Oberregierungsrat Dr. Hoffmann teil. Der

Hauptverband zählt 8 Landesverbände, nämlich

Bayern, Braunschweig, Bremen, Hamburg,
Lübeck, Oldenburg, Sachsen, Thüringen, 16 Be¬

zirksverbände, 6 Ortsverbände. Diese Unter¬

verbände umfassen zusammen 519 Kassen, und

die Kassen zusammen zählen 248 103 Mitglieder.

Einen bedeutungsvollen Vortrag hielt Mini¬

sterialdirektor Grieser über „Die Wiedergeburt
der Sozialversicherung4. Die deutsche Sozial¬

versicherung bestehe zwar seit 40 Jahren, und

doch sei sie kaum ein Jahr alt. Während des

Währungsverfalls sei sie beinahe zur Stillegung
gelangt, als die Währung einen festen Stütz¬

punkt gefunden habe, sei sie wieder auferstan¬

den und erfülle jetzt wieder ihre Aufgaben.
Gegenwärtig sei allerdings ein brennender

Kampf um die Grenzen der Sozialversicherung
im Gange, wenn er auch zugebe, daß Grund

und Zweck der Sozialversicherung im allge¬
meinen noch unangefochten seien. Der Redner

setzte sich entschieden und mit großer Wärme

für Aufrechterhaltung der Sozialversicherung,
womöglich für ihren Ausbau und ihre Verbesse¬

rung auf verschiedenen Gebieten (Familienver¬
sicherung, Aenderung der Gemeinlast) ein.

Ohne Sozialversicherung sei die Gesundheit,
die Kraft und die Leistungsfähigkeit des Ar¬

beiters ernstlich gefährdet, gleichzeitig aber

auch Wirtschaft und Staat.

Geheimrat Dr. Hoffmann beleuchtete in sei¬

nem Vortrag Zeitfragen der Krankenversiche¬

rung. Als eine besondere Zeitfrage bezeichnete

er die Absicht, die Familienhilfe zur Pflicht¬

leistung zu machen. Gegenüber der gespannte»n

Wirtschaftslage würde ernstlich zu überlegen

sein, ob diese neue Belastung tragbar sei. Es

werde darauf hingewiesen, daß schon 90 Proz.

der Kassen die Familienhilfe besäßen; jeden¬
falls könne nicht verkannt werden, daß die

Familienkrankenpflege eine außerordentlich

wertvolle Pflichtleistung der Krankenkassen sein

werde. Dringend notwendig erklärt der Refe¬

rent, daß alle Vorschriften aus der RVO. her¬

auskommen, die mit der Inflation zusammen¬

hängen und die nach der Stabilisierung der

Währung keine Berechtigung mehr haben.

Dazu sei in erster Linie die Vorschrift d« s

§ 397a zu rechnen, wonach die Kassen säumigen
Arbeitgebern einen Zuschlag von 10 Proz. der

Beiträge auferlegen können.

Interessant ist in dem Tagungsberichte u. a.

das Kapitel der Verwaltungskosten bei den

Innungskrankenkassen. Der Bericht gibt eine

Statistik wieder, an der die sechs Hauptgewerbe
mit 300 Krankenkassen beteiligt sind, die das

nachstehende Bild ergeben:
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Der Referent Maciewski~Hannover knüplt an

diese Statistik U« a. folgende Ausfuhrungen: Es

ergibt sich hierauf also, daß dic» im gewöhn¬
lichen Leben gemachte Beobachtung, dab das

gesundeite Gewerbe das Fleischergewerbe ist,
sich auch statistisch belegen läßt. Die Krank¬

heitsziffer bei Fleischern und Bäckern beträgt
30 bzw. 31 Pro/., während sie beispielsweise
im Bauhauptgewerbe 70 Proz. beträgt. Die

Verwaltungskosten bei Fleischern und Bäckern

betragen 10 bzw. 9,2 Proz. des Beitrags, 5,75
bzw. 5,()S Mk. pro Mitglied und 18,80 bzw.

16 Mk. pro Krankheitsfall, während im Bau¬

hauptgewerbe die Kosten 7,9 Proz. des Bei¬

trags, b,(M) Mk. pro Mitglied und 9 Mk. pro
Krankheitsfall betragen. Das sind so erhebliche

Unterschiede, daß die Grundsätze, die für die

Verwaltung von Krankenkassen des Baugewer¬
bes in Frage kommen, nicht auch angewendet
werden können auf die übrigen Krankenkassen,
und es ist daher begründet, wenn wir den Herrn

Wohlfahrtsminister ersucht haben, dahin zu

wirken, daß den von dem Reichsschiedsgericht
aufgestellten Grundsätzen für die Bemessung
der Besoldung von Geschäftsführern von Kran¬

kenkassen noch hinzugefügt wird, daß auch

die dauernd erhöhte Krankheitsziffer, großer
Mitgliederwechsel und große Zahl auswärtiger
Mitglieder mit in Rechnung gestellt werden.

Wi.

Neuregelung des Dienstrechts in der Sozial¬

versicherung. Der „Vorwärts' brachte in seiner

Nummer vom 1. Januar 1926 folgende (fotiz:
„In rechtsgerichteten Tageszeitungen hat der

Bund der Beamten und Angestellten der Reichs-
Sozialversicherung, der aus einer Anzahl von

kleinen Fachverbänden besteht, einen Bericht
von seiner Tagung in Berlin veröffentlicht Im

Vordergrund der Beratungen dieser Tagung

stand die Frage der Neuregelung des Dienst¬

rechts. Zu diesem Tagesordnungspunkt ist

auch eine Entschließung angenommen worden,
die zum Schaden der Selbstverwaltung und der

Angestellten die Durchsetzung der Sozialver¬

sicherung mit Beamten fordert. Diese Ent¬

schließung polemisiert in scharfer Tonart gegen
den Zentralverband der Angestellten. Sie er¬

klärt, daß er nicht die einflußreichste Organisa¬
tion unter den Angestellten und Beamten der

Sozialversicherungsträger sei. „Die überwie¬

gende Mehrheit derselben" sei vielmehr im Bund
der Beamten und Angestellten der Reichssozial¬

versicherung und den mit ihm in Arbeitsgemein¬
schaft stehenden Verbänden vereinigt.
Wie es sich in Wahrheit mit dem Einfluß

des Bundes verhält, ergibt sich aus einem Ver¬

gleich folgender Zahlen, an deren Richtigkeit
auch der Bund keine Zweifel hegen wird, da

ihre Veröffentlichung von ihm selbst stammt.

In einem seiner Organe, dem „Knappschafts¬
beamten", erklärt der Bund, daß in seinen Ver¬

bänden zusammen 17 000 Angestellte und Be¬

amte der Sozialversicherung organisiert seien.

Nach dem letzten amtlichen Geschäftsbericht
des Deutschen Beamtenbundes, dem dieser Bund

angeschlossen ist, hatten diese Verbände aber

nur zusammen 8 0 80 Mitglieder. Daraus er¬

gibt sich, daß der Bund der Oeffentlichkeit eine

Mitgliederziffer vortäuschen will, die um rund
900 0, also um mehr als 100 Proz., den tat¬

sächlichen Mitgliederbestand übersteigt.
Jeder Angestellte und Beamte in der Sozial¬

versicherung wird danach selbst die Bedeutung
dieser Zwergverbände und ihren Einfluß auf die

Gestaltung ihres Dienstrechts ermessen können.
Die Tatsache wird ihm auch über die gewissen¬
lose Art der Agitation dieser nach der Be¬

amteneigenschaft schreienden Fachverbände die
beste Aufklärung geben."

Angestellte und Beamte.
Die Rechtsprechung des Reichsversicherungs¬

amts und die berufsgenossenschaftlichen Ange¬
stellten. In der „Monatsschrift für Arbeiter- und

Angestelltenversicherung'- Nr. 12 vom Dezember
1925 hat Senatspräsident E« Schacffer eine

umfangreiche Darstellung der Rechtsprechung
des Reichsversicherungsamts nach der Reichs-
rei sicher ungsordnung unter Zugrundelegung
der Entscheidungen und Mitteilungen des RVA.
Band XVI gegeben« In einem besonderen Ab¬
schnitt werden auch die grundsätzlichen Er¬
kenntnisse des RVA. in den Fragen aus dem

Dienstrecht der Berufsgenossenschaftsangestell«

f.»

ten zusammengestellt. In diesem Teil wird u. a.

folgendes ausgeführt:
„Die» Angestellten der gewerb¬

lichen Berufs genossenschaften sind
nicht Beamte im staatsrechtlichen Sinne.

Der Unterschied zwischen einem Angestellten
und einem Beamten besteht darin, daß der An¬

gestellte dem Gemeinwesen als Gleichberech¬

tigter in einem bürgerlich-rechtlichen Vertrags-
verhältnis gegenübersteht, mag dieses auch

mehr oder minder von Bestimmungen, die aus

dem öffentlichen Rechte entfließen, beeinflußt

worden sein, während der Beamte durch ein¬

seitigen Hoheitsakt des Gemeinwesens (der



allerdings seine Zustimmung zur Voraussetzung

hat) angestellt und damit als Untergeordneter
eirem höheren Willen unterworfen und sein

Dienstverhältnis grundsätzlich von öffentlich-

rechtlichen Regeln beherrscht wird, zu deren

Ergänzung nur hin und wieder einzelne Be¬

stimmungen des bürgerlichen Dienstvertrags in

entsprechender Anwendung hinzugezogen wer¬

den. Wortlaut und Entstehungsgeschichte der

RVO., die allein maßgebend sein kann, ergeben
nun zweifelsfrei, daß es sich bei den Angestell¬
ten der gewerblichen Berufsgenossenschaften
um ein Angestellten- und nicht ein Beamten¬

verhältnis in diesem Sinne handelt. — Das Ge¬

setz zur Sicherung einer einheitlichen Regelung
der Beamtenbesoldung vom 21. Dezember 1920

(RGBl. S. 2117) (Besoldungssperr¬
gesetz) versteht unter Beamten nur

solche im staatsrechtlichen Sinne,

nicht auch die Angestellten der ge¬

werblichen Berufsgenossenschaf-
t e n eder einen Teil von ihnen (59). Ein Tarif¬

vertrag, der für allgemeinverbindlich erklärt

ist, erlangt Geltung für die nicht am Vertrage

beteiligten Personen nur, soweit er Tarifvertrag

ist, d. h. arbeitsvertragliche Bestimmungen ent¬

hält (E. 3310, AN. 23 S. 145). Das sind auch die

Bestimmungen über lebensläng¬
liche Anstellung, soweit sie von der

Verbindlicherklärung nicht ausdrücklich aus¬

genommen sind. Denn zu den wesentlichen Be¬

standteilen eines Arbeitsvertrags gehört auch

die Bestimmung der Dauer des Arbeitsverhält¬

nisses, also die Festlegung für die Lebenszeit

des Angestellten. — Gegenüber Berufsgenossen-
schaitsangestellten auf Lebenszeit ist eine Kün¬

digung, auch aus wichtigem Grunde, ausge¬

schlossen. Denn bei solchen Angestellten kennt

die RVO. überhaupt keine Kündigung; der § 693

Abs. 2 betrifft nur kündbar Angestellte (123). ..

Wird die HöhedesRuhegehalts von Be¬

rufsgenossenschaftsangestellten nicht nach den

für die Reichsbeamten geltenden Bestimmungen

geregelt, sondern nach besonderen, von der Be¬

rufsgenossenschaft aufgestellten Sätzen be¬

stimmt, so stehen Gewährung und Bemessung

von Teuerungszulagen nicht völlig im Belieben

des Versicherungsträgers, sondern sind ange¬

messen zu regeln. Denn es ist anzunehmen, daß

einem das Recht auf Ruhegehalt begründenden

Vertrage der Wille zugrunde liegt, den Berech¬

tigten, die nach der Versetzung in den Ruhe¬

stand zu einer angemessenen Lebensführung er¬

forderlichen Mittel in demjenigen Umfang zu

sichern, für den die Dauer der Dienstzeit und

die Höhe des erreichten Dienstgehalts satzungs¬

gemäß bestimmend sind. Als dienlichen Maß¬

stab für die Angemessenheit hat die Entschei¬

dung das mit Wirkung vom 1. April 1920 in

Kraft getretene Reichspensionsergänzungsgesetz
angenommen (62). Auf derselben Erwägung be¬

ruht eine Entscheidung, die ausspricht, daß eine

Berufsgenossenschaft ihrer Pflicht zur ange¬

messenen Regelung der Bezüge ihrer Ruhe¬

gehaltsempfänger nicht durch Gewährung be¬

liebig widerruflicher Teuerungszulagen zu dein

ursprünglichen Gehalte genügt, sondern nur

durch Einräumung eines Rechtsanspruchs auf

Bezüge, die sich jeweils von selbst den verän¬

derten Verhältnissen anpassen (63)/'

Auch die Fehlentscheidung des RVA. zur

Frage des Mitbestimmungsrechts der Betriebs¬

vertretungen beim Zustandekommen von Dienst¬

ordnung und der Verhängung von Strafen ist

kurz behandelt (V. Z. 1924. S. 111.) Von Wieder¬

gabe dieses Teils der Darstellung ist hier ab¬

gesehen, da nach dem Stande der heutigen
Rechtswissenschaft allgemein anerkannt ist, dab

diese bekannte Entscheidung des Reichsver¬

sicherungsamts unhaltbar ist.

Fortbildungskursus in Liegnitz. Die Orts¬

gruppe Liegnitz des Zentralverbandes der An¬

gestellten hat beschlossen, für die Angestellten
der Sozialversicherungstrüger einen Fortbil¬

dungslehrgang durchzuführen. Diesem Lehr¬

gang soll folgender Unterrichtsplan zugrunde
gelegt werden:

1. Einführung in die Sozialver¬

sicherung (Geschichtliches, Grundsätze der

Krankenversicherung, Organisation, Arten der

Krankenversicherung, ihre Organe und das

Wahlsystem).

2. Mitgliedschaft (Versicherungspflicht,
Versicherungsfreiheit, Versicherungsberechti¬

gung, Beschäftigungsart, Beschäftigungsort,
Entgelt und Begrenzung, Beginn und Ende der

Mitgliedschaft, Fortdauer nach § 311 der RVO.,
formale Mitgliedschaft, Meldepflicht, Grund-

und Ortslohn, Sachbezüge, unständig Beschäf¬

tigte, Wandergewerbe, Hausgewerbe, Lehr¬

linge).

3. Leistungen (Krankenpflege, Regel-
und Mehrleistungen, Arbeitsunfähigkeit, neuer

Versicherungsfall, Krankengeld, Dauer der

Unterstützung, Krankenhauspflege, Hausgeld,
Sterbegeld, Familienhilfe, Beginn und Ende des

Anspruchs, Krankenkontrolle, Krankenordnung,

Verpfändung und Uebertragung der Unter¬

stützungen).

4. Kassen- und Rechnungsfüh¬
rung (Berechnung der Beiträge, Mahnung,

Zwangsbeitreibung, Pfändung, Konkurs, Strafen,

Verjährung, Verwaltung der Mittel, Rechnungs¬

abschluß, Voranschlag).

5. Verhältnisse der Kranken¬

kasse zu den Aerzten, Dentisten, Kran¬

kenhäusern, Apotheken und anderen Liefe¬

ranten.

6. Wochenhilfe (Fristen, Leistungen.
Mitgliedschaft, Erstattungen, Fehlgeburt, Früh¬

geburt, Krankheit oder Schwange rschait).

7. Beziehungen zu anderen Kassen,

zu Aufsichtsbehörden, anderen Versicherungs¬

trägern, zu Armenverbänden (Spruchverfahren,
Fürsorgegesetz).

8. Die Beziehungen zur Erwerbs¬

losenfürsorge und zur Unfallver¬

sicherung.

9. Das R e ichsv erso r g u n gs geset z

und seine Anwendung.

10. Das Angestellten- und I n v a -

liden versichern ngsge» setz unter Be -

rücksichtigung der Gesundheitsfürsorge.

11. Die Ruhegehaltsversicherung.

12. Die Grundzüge der Reichsverfassung.
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Fortbildungskurse in dem Bezirk Auerbach

im Vogtland. Die Fachgruppe Krankenkassen-

angesteüte des Bezirks der Amtshauptmann¬
schaft Auerbach im Zentralverband der Ange¬

stellten hat im Jahre 1925 eine umfangreiche
und intensive Fortbildungsarbeit betrieben.

Regelmäßig monatlich wurden Vorträge ver¬

anstaltet, an denen sich jeweils etwa 50 Ange-

stellte» beteiligten. An den einzelnen Tagen wur¬

den folgende Themen behandelt:

Das Reichsversorgungsgesetz und seine Be¬

deutung für die Krankenkassen.

§ 183 der Reichsversieherungsordnung.

Die Durchführung der Versorgungsheilbehand¬
lung als Aufgabe der Krankenkassen.

Die beabsichtigte Reform der RVO.

Aufbau des Gesundheitswesen (Landes- und

Reichsbehörden)

Die Registratur einer Krankenkasse.

Lnndesverbandstag in Leipzig.

Ang-.-st eilten versichorungsgesetz und Kran¬

kenkassen.

Hauptverbandstagung in München.

Invalidenversicherung.

Entstehung der RVO. im Reichstage in den

Jahren 1910,1911.
Die Leistungen in der Krankenversicherung.
Die Neuerungen in der Unfallversicherung.

Errichtung von Land-, Betriebs- und Innungs¬
krankenkassen.

Das Abrechnungsverfahren mit dem Versbr-

gungsamt.

Verordnungsweise der Aerzte, Rezeptrevision,
Selbstabgabe.
Die Zusammenkünfte fanden an folgenden

Orten statt: Falkenstein, Auerbach, Treuen,

Grünbach, Rodewisch, Rebesgrün, Lengenfeld,
Klingenthal, Ellefeld.

An den Vortrag schloß sich regelmäßig eine

Aussprache. Im zweiten Teil der Sitzung wur¬

den die neuesten Verordnungen und Entschei¬

dungen und die damit zusammenhängenden
Fragen behandelt. In der, letzten Zeit haben sich

an den Vorträgen auch Kassenvorsitzende, Ver¬

treter der Vorstände und Ausschüsse beteiligt.
Eine solche Zusammenarbeit wird die praktische
Arbeit in der Krankenversicherung besser be¬

fruchten, als staatliche Prüfung der Angestellten.
Sie ist ein wertvoller Dienst an der Förderung
der Sozialversicherung.

Rechtsprechung.
Verjährung von Unfallrentenansprüchen. Re¬

kursentscheidung des Reichsversicherungsamts
vom 19. November 1925 — Ia 2030/252 —: Der

Kläger hat am 20. Februar 1920 einen Unfall

erlitten. Später ist er an Knochentuberkulose

erkrankt. Die diesbezüglichen krankhaften Er¬

scheinungen waren so stark, daß er sich im

Dezember 1923 nach Behandlung durch Dr. K.

in das Marie nhospital in K. begeben mußte. Wie

e»r selbst angibt, ist er seit Ende November 1923

völlig erwerbsunfähig infolge dieses tuberku-

löse»n Leidens, dessen Zusammenhang mit dem

Unfall der Kläger von vornherein angenommen

hat. Trotzdem hat er seine Ansprüche auf

Unfallrente erst am 2. Oktober 1924 bei der

Beklagten zur Anmeldung gebracht. Bei dieser

Sachlage haben die Vorinstanzen mit Recht die

Ansprüche des Klägers lür ausgeschlossen er¬

klärt. Denn der Kläger hätte spätestens
innerhalb dreier Monate seit Eintritt der

Verschlimmerung im November 1923

seinen Anspruch erheben müssen (§ 1547 RVO.).
Die» Angabe des Klägers, er habe» während der

Zeit seines Aufenthalts im Marie nkrankenhnus

seine Ansprüche nicht anmelden können, ver¬

dient keine Beachtung, da ihn se ine» Krankheit

nicht hinderte, die Anmeldung durch einen Be¬

auftragten bewirken zu lassen. Es bedurfte da-

her keiner Erörterung, ob die Erkrankung tat¬

sächlich auf den Unfull zurückzuführen ist.

Zu § 15 RVO. Geheime Abstimmung kann

«•»uch in anderen als den im § 15 RVO. vor¬

gesehenen Fällen durch die Kassensatzung oder

die Geschäftsordnung ihrer Organe vorgeschrie¬
be^ werden« (Entsch. des RVA. vom 28. Ok¬
tober 1925« Amtl. Nachr. 1926, S. 13.)

Zu $ 20 Reichsknappschaftsgesetz. Als nicht

nur vorübergehend verrichtet ist eine Lohn¬

arbeit dann anzusehen, wenn sie während einer

im Verhältnis zu der gesamten Pensionszeit des

Versicherten nennenswerten Zeit ausgeübt wor¬

den ist und einen wesentlichen 1 eil seines

Arbeitslebens während dieser Dienstzeit gebildet
hat. (Entsch. des RVA. vom 19. November 1925.

Amtl. Nachr. 1926, S. 8.)
Zu ^ 338 RVO. Die Vorschrift, daß der Ar¬

beitgeber oder sein Vertreter im Vorstand und

Ausschuß der Betriebskrankenkasse den Vorsitz

führt, ist zwingend und kann durch die Satzung
nicht geändert werden. (Entsch. des RVA. vom

28. Oktober 1925. Amtl. Nachr. 1926, S. 13.)
Zu § 381 AVG. Zu den „Wiederv ersicherten'

gehört ein Angestellter auch dann, wenn für die

Dauer der Wiederversicherung trotz Versiche¬

rungspflicht keine Pflichtbeiträge entrichtet

wurden. (Entsch. des RVA. vom 6. November

1925. Amtl. Nachr. 1926, S. 7.)
Zu § 397 AVG. Ob Beiträge auf Grund des

£5 397 nachentrichtet werden dürfen, ist im

Spruchverfahren nicht nachzuprüfen. (Entsch.
des RVA. vom 6. November 1925. Amtl. Nachr.

1926, S. 7.)
Zu I 530 RVO. Die Ordnungsstrafe des § 530

darf nicht wiederholt festgesetzt weiden, wenn

de»r Arbeitgeber die Anmeldung nach § 317

nicht nachgeholt hat. (Entsch. des RVA. vom

2. Dezember 1925. Amtl. Nachr. 1926, S. 15.)
Zu $693 RVO. Schreibt die Dienstordnung

ohne Einschränkung vor, daß dem Angestellten
über die Kündigung ein schriftlicher Bescheid

mit Gründen zu erteilen ist, so gilt das schlecht¬

hin für jede Kündigung. (Entsch. des RVA.

vom 9. November 1925. Amtl. Nachr. 1926, S. 2.)
Zu § 1271 RVO. Angehörige sind auch un¬

eheliche Kinder, wenn die Vaterschaft fest¬

gestellt ist. (Entsch. des RVA. vom 2. Dezem¬

ber 1925. Amtl. Nachr. 1926, S. 15.)
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Die Sferbeftasse

des ZentralVerbandes der Angestellten
Berlin SO 26, Oranienstraße 40-41

ist am 28. Dezember 1925 vom Reichsaufsichtsrat für Privatversicherung zugelassen
worden und hat am 1. Januar 1926 ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen.

Auszug ans den Satzungen

Name, Sitz und Zweck.

Die Kasse führt den Namen „Sterbekasse

des Zentralverbandes der Angestellten
zu Berlin (Versicherungsverein aufGegen-

seitigkeit^. Sie hat ihren Sitz in Berlin,

ihr Geschäftsgebiet umfaßt das Deutsche

Reich und das Gebiet der Freien Stadt

Danzig.
Die Sterbekasse ist ein kleinerer Verein

im Sinne des § 53 des Gesetzes über die

privaten Versidierungsunternehmungen
vom 12. Mai 1901 (RGBL S. 101 ff.) und

hat den Zweck,nach den Grundsätzen der

Gegenseitigkeit ein Sterbegeld auszu¬

zahlen.

Kreis der Mitglieder.

§4.

In die Sterbekasse können nur Mitglieder
des Zentralverbandes der Angestellten
und deren Ehefrauen aufgenommen

werden, wenn sie

a) das 16. Lebensjahr vollendet und

das 50. Lebensjahr noch nicht über¬

schritten haben,

b) wenn sie geistig und körperlich ge¬

sund sind.

Aufnahme.

§5.

Die Anmeldung zum Beitritt geschieht
beim Vorstand durch eine von dem Auf¬

zunehmenden zu unterzeichnende Bei¬

trittserklärung. Bei der Anmeldung ist ein

amtlicher Altersnachweis (Geburts- oder

Heiratsurkunde oder dergl.) des Aufzu¬
nehmenden vorzulegen,
über die Beitrittserklärung entscheidet der

Vorstand. Er hat zu prüfen, ob die zur

Aufnahme in die Kasse erforderlichen Be¬

dingungen erfüllt sind Der Vorstand kann

die BeibringungeinesärztlichenZeuv;nisses

über die aufzunehmende Person fordern.
Die Kosten der ärztlichen Untersudiung

sind von dem Aufzunehmenden zu tragen.

Im Falle der Ablehnung des Gesuchs ist

derVorstand nicht verpflichtet, die Gründe

mitzuteilen. • *

Für jedes Mitglied wird als Nachweis der

Mitgliedschaft eine von einem Vorstands¬

mitgliede unterzeichnete Aufnahmeur¬
kunde ausgefertigt. Diese wird bei der

Zahlung des ersten Beitrags ausgehändigt.
Mit ihrer Aushändigung beginnt die Mit¬

gliedschaft.

Eintrittsgeld.

§8-

Jedes neu eintretende Mitglied hat ein

Eintrittsgeld von 1 M. zu entrichten. Auf

Nachversicherung wird eine Gebühr von

0,50 M. erhoben.

Laufende Beiträge.

§9.

Die Höhe der einhalbjährlich zu zahlenden

Beiträge berechnet sich nach dem Eintritts¬

alter und der Höhe der Versicherungs¬

summe. Bei Bestimmung des Eintrittsalters

werden die ersten sechs Monate des ange¬

tretenen Lebensjahres nicht, mehr als sechs

Monate aber als ein volles Jahr gerechnet.



An halbjährlichen Beiträgen sind im vor¬

aus für je 250 M. Sterbeanteil zu zahlen:

Klasse: Eintrittsalter: Beitrag in RM.:

1 bis 25 Jahre 2.—

2 über 25
.

30
„

2.25

3
.

30
„

35
.

2,75

4
.

35
„

40
.

3,25

5
.

40
„

45
.

4,-

6
.

45
.

50
.

4.75

Die Beiträge sind für jedes Halbjahr im

voraus gegen Empfang einer mit dem

Stempel der Kasse unterfertigten und von

einem Vorstandsmitglied unterzeichneten

Quittung an die vomVorstand beauftragte
Stelle porto- und kostenfrei zu zahlen. Bei

Zahlung durch die Post gilt der Postschein

ab Quittung.
Mitglieder, die aus dem Zentralverband

der Angestellten ausscheiden, zahlen auf
ihren gesamten Versicherungsbeitrag
einen halbjährlichen Verwaltungskosten-

zusdilag von 0,50 M.

Beitragsrückgewähr.

§ io.

Mitglieder, die aus irgendeinem Grunde

aus der Kasse ausscheiden, erhalten nach

einer Mitgliedschaft von wenigstens drei,

aber nicht mehr als fünf Jahren ein Viertel,

von mehr als fünf, aber nicht mehr als

zehn Jahren zwei Fünftel und bei längerer
Mitgliedschaft die Hälfte der eingezahlten
Beiträge ohne Zinsen zurück. Die Rück¬

zahlung erfolgt erst drei Monate nadi dem

Ausscheiden. Eine Rückvergütigung von

Eintrittsgeldern findet nicht statt.

Leistungen der Sterbekasse.

§ 12.

Die Sterbekasse gewährt Sterbegeld in

Anteilen von je 250 M. Die höchst zu¬

lässige Zahl der Anteile bestimmt der

Vorstand mit Genehmigung derAufsichts¬
behörde. Zunächst ist nur dieVersicherung

von höchstens vier Anteilen zulässig.

Aufgabe einzelner Anteile gegen Heraus¬

zahlung der entsprechenden Rückgewähr

(§ 10) ist zulässig.

Wartezeit.

§ 13.

Die Auszahlung des versicherten Sterbe¬

geldes erfolgt, wenn das verstorbene Mit¬

glied der Kasse wenigstens zwei volle

Jahre angehört hat, oder wenn es durch

einen Unfall oder eine akute Krankheit

um das Leben gekommen ist.

Tritt der Tod im ersten Jahre der Mitglied¬

schaft ein, so wird der eingezahlte Be¬

trag zurückgewährt; bei Tod im zweiten

Jahre der Mitgliedschaft wird die halbe

Versicherungssumme gezahlt.

Empfangsberechtigung.

§16.
Die Auszahlung des Sterbegeldes erfolgt
nach erfolgtemAbleben an den Erben oder

an den Inhaber des Aufnahmescheinsohne
Prüfung der Empfangsberechtigung. Bei

eingetretenenTodesfallen sind vorzulegen:
a) Sterbeurkunde,

b) der Aufnahmeschein,
c) die letzte Beitragsquittung.

Vermögensanlage.

§ 18.

DasVermögen der Kasse ist gemäß §§ 59,

60 des Gesetzes über die privaten Ver¬

sicherungsunternehmungen anzulegen.so-
weit es nicht zur Bestreitung der laufenden

Ausgaben in baren oder kurzfristigen

Anlagen flüssig zu halten ist.

Aufnähmetormulare durdi die Orfsgruppen

des ZdA.


